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Haushalt 2021;  
Teilhaushalte/Produktgruppen in der Vorberatungskompetenz des 
Jugendhilfeausschusses 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Verwaltungsausschuss und dem Kreistag wird empfohlen, dem Entwurf des Haushalts, 
soweit in der Vorberatungskompetenz des Jugendhilfeausschusses liegend (ggf. nach Maß-
gabe der Änderungsbeschlüsse des Ausschusses), zuzustimmen. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Im Rahmen der im Haushaltsplan-Entwurf 2021 bereitgestellten Haushaltsmittel. 
 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
Beiliegend erhalten Sie einen der Vorberatungskompetenz des Jugendhilfeausschusses ent-
sprechenden Auszug aus dem Haushaltsplan-Entwurf 2021. 
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2 Systematik des Haushaltsplans und Neues kommunales Haushaltsrecht 

(NKHR) 

2.1 Vorbemerkung 

Die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse des Landkreises werden bereits seit 2011 nach den 

Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellt. Neben den Planzahlen für das Haushaltsjahr 2021 

weist der Haushaltsplan auch die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2020 sowie das vorläufige Rech-

nungsergebnis für das Haushaltsjahr 2019 aus. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 eignet sich 

nur bedingt für Vergleichszwecke, da einzelne Abschlussbuchungen wie die Abschreibungen auf das 

Sachvermögen, die Auflösung der Investitionszuwendungen, die Gebührenrückstellungen im Teil-

haushalt Abfallwirtschaft sowie die interne Leistungsverrechnung noch nicht gebucht sind. 

2.2 Rechtliche Grundlagen 

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeinde-

haushaltsrechts beschlossen und im Zuge dieser Reform wurden die Gemeindehaushaltsverordnung 

(GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) neu gefasst und traten zum 01.01.2010 

in Kraft. Die in Art. 13 Abs. 7 des Haushaltsrechtsreformgesetzes 2009 vorgesehene Evaluierung 

wurde unter Federführung des Innenministeriums und Beteiligung der kommunalen Landesverbände 

und ihrer Mitglieder sowie der Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2013 begonnen. Die Arbeiten sind 

zwischenzeitlich weitgehend abgeschlossen. Wesentliche Ergebnisse der Evaluation sind in das Ge-

setz zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16. Dezember 2015, in die Ände-

rung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 05. Juni 2020 sowie in die neue Verwaltungsvorschrift 

(VwV) Produkt- und Kontenrahmen vom 30. August 2018 eingeflossen. 

2.3 Die Doppik als Rechnungsstil – was ist anders? 

Dem NKHR liegt die Systematik der kaufmännischen Buchführung zugrunde, in dem der Ressour-

cenverbrauch und das Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen und der 

vollständige Vermögens- und Schuldenbestand zu einem Stichtag in einer Bilanz dargestellt werden. 

Daraus ergeben sich folgende Unterschiede zur Kameralistik: 

 Vollständige Darstellung von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen eines Haus-

haltsjahres durch Erfassung von Aufwendungen und Erträgen anstatt Ausgaben und Einnah-

men. 

 Vollständige Einbeziehung des Anlagevermögens in die Rechnungslegung (Vollvermögens-

rechnung). 

 Haushaltsplan mit Budgetstruktur und Produktorientierung. 

 Informationen über Produkte und Verwaltungsleistungen im Haushaltsplan mit der Möglich-

keit, diese zur Grundlage von Zielvereinbarungen oder Vorgaben zu machen. 

Leitidee des sogenannten Ressourcenverbrauchskonzeptes des NKHR ist es, dass jede Generation 

die von ihr verbrauchten Ressourcen auch wieder erwirtschaftet. Deshalb muss gewährleistet sein, 

dass die anfallenden Aufwendungen durch entsprechende Erträge finanziert werden können. Für 

jedes Haushaltsjahr ist also ein Ausgleich von Ressourcenaufkommen (Ertrag) und Ressourcenver-

brauch (Aufwand) erforderlich. Dabei wird der Werteverzehr von Vermögen in Form von Abschrei-

bungen und in der laufenden Periode verursachte aber erst künftig zu erbringende Verpflichtungen in 

Form von Rückstellungen berücksichtigt. 
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2.4 Das Drei-Komponenten-System – was ist das? 

Das NKHR in Baden-Württemberg basiert auf einer Drei-Komponenten-Verbundrechnung. 

 Die Ergebnisrechnung beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätig-

keit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Sie ent-

hält alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens 

und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögens-

mehrung (Überschuss) oder -minderung (Fehlbetrag) dar. Die Ergebnisrechnung übernimmt 

im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts. 

  

 Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Sie 

gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Die Finanzrech-

nung ist eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung, die durch die Darstellung der 

Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit 

und aus der Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen) Einblick in die Fi-

nanzlage gibt. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjäh-

rig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investiti-

ons- und Finanzierungsabrechnung Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs 

für haushaltsfremde Vorgänge. 

  

 Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bi-

lanzstichtag. Die Aktivseite zeigt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passiv-

seite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital 

verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers. 

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt: 
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2.5 Bestandteile und Aufbau des Haushaltsplans 

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen haben sich neben der Änderung der Buchungssystema-

tik auch die Struktur und die Bestandteile des Haushaltsplans verändert. Der Verwaltungs- und Ver-

mögenshaushalt wird ersetzt durch einen (Gesamt-)Ergebnis- und (Gesamt-)Finanzhaushalt. Die 

gewohnte Gliederung der Einzelpläne mit den verschiedenen Unterabschnitten und Haushaltsstellen 

wird ersetzt durch die Teilhaushalte. Innerhalb der Teilhaushalte werden die entsprechenden Pro-

duktgruppen und ggf. die Schlüsselpositionen sowie Kontengruppen dargestellt. 

Nachfolgende Schaubilder verdeutlichen die Bestandteile und den Aufbau des Haushaltsplans:  

 

 

Aufbau der Teilhaushalte am Beispiel Teilhaushalt 3 – Schule, Kultur und Sport 
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Teilhaushalte 

 

Gem. § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind pro-

duktorientiert, d.h. nach sachlich zusammenhängenden Leistungsbereichen zu bilden. Im vorliegen-

den Haushalt werden 14 Teilhaushalte gebildet: 
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Innerhalb der Teilhaushalte werden folgende Informationen zur Verfügung gestellt: 

 Teil-Ergebnishaushalt einschl. Darstellung der Erträge und Aufwendungen aus internen Leis-

tungsverrechnungen sowie kalkulatorischer Kosten, die im Gesamtergebnis(haushalt) nicht 

ausgewiesen werden. 

 Teil-Finanzhaushalt 

 Informationen zu den einzelnen Produktgruppen mit dem verantwortlichen Amt, der Kurzbe-

schreibung, Zielen, Auftragsgrundlagen und soweit vorhanden Nennung der zugehörigen 

Produkte. 

 Teil-Ergebnishaushalt der jeweiligen Produktgruppen 

 Investitionsübersicht der einzelnen Produktgruppen. 

Produkte 

Alle von der Verwaltung erbrachten Leistungen werden entsprechend dem „Kommunalen Produktplan 

Baden-Württemberg“ in Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst und in 

den jeweiligen Teilhaushalten dargestellt. Bei der Darstellung im Haushaltsplan hat sich die Verwal-

tung im Wesentlichen auf Produktgruppen beschränkt. Daneben wurden einzelne Schlüsselpositionen 

gebildet, die die jährlichen politischen Schwerpunkte des Landkreises aufgreifen. 

Folgende vier Schlüsselpositionen wurden für das Haushaltsjahr 2021 definiert: 

 12.26.01 Lebensmittelüberwachung 

 31.10.01 Hilfe zur Pflege 

 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen 

 41.40.50 Gesundheitsberichterstattung, -planung 

Diese Schlüsselpositionen werden im Haushaltsplan mit einer kurzen Beschreibung und einer Über-

sicht über die Aufwands- und Ertragsarten sowie der Investitionen dargestellt.  

2.6 Haushaltsausgleich 

Unabhängig vom Buchungsstil ist Dreh- und Angelpunkt der Haushaltsplanung nach wie vor der ord-

nungsgemäße Haushaltsausgleich. Der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres muss 

durch das Ressourcenaufkommen desselben Jahres ausgeglichen werden. Für den Haushaltsaus-

gleich wird der Gesamtergebnishaushalt betrachtet. Maßgebliche Größe ist das „ordentliche Ergeb-

nis“ als Saldo aus den „ordentlichen Erträgen“ (Ressourcenaufkommen) und „ordentlichen Aufwen-

dungen“ (Ressourcenverbrauch). Somit sind auch die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und 

Rückstellungen in den Haushaltsausgleich miteinzubeziehen. Der Finanzhaushalt muss nicht ausge-

glichen werden, die liquiden Mittel sind jedoch nach wie vor rechtzeitig für ihren Zweck zur Verfügung 

zu stellen. 

Im Glossar finden Sie weitere Informationen zu den wichtigsten Begriffen, die im neuen kommunalen 

Haushaltsrecht gebräuchlich sind. 
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3 Vorbericht 

3.1 Haushaltsjahr 2019 

3.1.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 

Der Kreistag verabschiedete den Haushalt 2019 am 19.12.2018 und setzte folgende Beträge fest: 

a) Ergebnishaushalt 

 2019 in EUR 

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 360.010.342 

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 354.209.663 

Veranschlagtes Sonderergebnis von -73.250 

Veranschlagtes Gesamtergebnis von 5.727.429 

 

b) Finanzhaushalt 

 2019 in EUR 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von -792.835 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von -4.500.00 

Saldo des Finanzhaushalts -5.292.835 

 

c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für  Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen  (Kreditermächtigung) 

 2019 in EUR 

Kreditaufnahmen für Investitionen 2.750.000 

 

d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

 2019 in EUR 

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 9.439.000 

 

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde um 2,00 %-Punkte auf 29,50 % abgesenkt. 

Dies war in Baden-Württemberg gemeinsam mit 3 weiteren Landkreisen die höchste Absenkung und 

führte zu einer Verringerung des Kreisumlageaufkommens um 3,64 Mio. EUR (2,79 %). 

Mit Erlass vom 12.02.2019 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 und genehmigte den Gesamtbetrag der vorgesehenen 

Kreditaufnahmen sowie den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen. 



 

 
Haushaltsplan 2021 

 

   

- 7 - 

3.1.2 Vorläufiger Stand der Jahresrechnung 2019 

Der Verwaltungsausschuss wurde in den Sitzungen am 10.07.2019, 13.11.2019 und 23.03.2020 (KT-

Drucksachen Nr. IX-0696, Nr. X-0077 und Nr. X-0125) über die aktuelle finanzielle Entwicklung des 

Haushaltsjahres und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert. Im vorläufigen 

Rechnungsergebnis sind die Abschreibungen auf das Sachvermögen, die Auflösung der Investitions-

zuwendungen, die Gebührenrückstellungen im Teilhaushalt Abfallwirtschaft sowie die interne Leis-

tungsverrechnung noch nicht gebucht, aber in der Prognose berücksichtigt. 

3.1.2.1 Ergebnisrechnung 2019 

Der Haushalt 2019 konnte insgesamt planmäßig vollzogen werden. 

Nach dem aktuellen Stand der Jahresrechnung ergaben sich Verbesserungen bei den Erträgen vor 

allem im kommunalen Finanzausgleich bei den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, bei 

den Sonstigen Transfererträgen sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. 

Erträge 
Plan 2019  

in EUR 
Vorl. RE 2019 

in EUR 

Schlüsselzuweisungen 41.423.000 42.970.000 

Sonstige Transfererträge 10.862.200 13.900.000 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.404.470 42.110.000 

Summe 91.689.670 98.980.000 

 

Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für Abschreibungen und für sonstige ordentliche 

Aufwendungen konnten durch Einsparungen bei den Transferaufwendungen und Mehrerträge ausge-

glichen werden. 

 

Aufwendungen 
Plan 2019  

in EUR 
Vorl. RE 2019 

in EUR 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.568.365 25.250.000 

Abschreibungen 8.754.198 11.610.000 

Transferaufwendungen 147.996.370 146.740.000 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 113.585.515 118.480.000 

Summe 294.904.448 302.080.000 

 

3.1.2.2 Finanzrechnung 2019 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

Von den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 2,52 Mio. EUR wurden 

1,67 Mio. EUR vereinnahmt. 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Für Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Investitionsförderungsmaßnah-

men wurden 10,37 Mio. EUR (Plan: 14,58 Mio. EUR) ausbezahlt. Für die nicht in Anspruch genom-

menen Haushaltsmittel wurden im Bereich der Investitionstätigkeit insgesamt rund 3,62 Mio. EUR als 

Haushaltsreste gebildet und in das Jahr 2020 übertragen. 
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Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 

In 2019 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.  

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 

Auf bestehende Darlehen wurden planmäßige Tilgungen in Höhe von 7,24 Mio. EUR geleistet. 

3.1.2.3 Liquidität und Schuldenstand 

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31.12.2019 ca. 19,01 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr 

verschlechterte sich die Liquidität um ca. 4,58 Mio. EUR. 

Der an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ausgegebene Betriebsmittelkredit beträgt seit Anfang des 

Jahres unverändert 18,00 Mio. EUR. Zur Sicherungsstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises 

wurden im Jahr 2019 keine Kassenkredite aufgenommen. 

Zum 31.12.2019 beträgt der Schuldenstand des Landkreises 61,0 Mio. EUR (213 EUR/Einwohner). 

Der gesamte Betrag entfällt auf langfristige Darlehen. Zum 31.12.2018 betrug der Schuldenstand 68,2 

Mio. EUR (238 EUR/Einwohner). 

3.1.2.4 Voraussichtliches Jahresergebnis 2019 

Nach dem derzeitigen Stand der Jahresrechnung 2019 kann im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit 

einem positiven Gesamtergebnis von 5,4 Mio. EUR gerechnet werden. Im Rahmen der Feststellung 

des Jahresabschlusses 2019 ist über die Verwendung des Ergebnisses zu entscheiden. 
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3.2 Haushaltsjahr 2020 

3.2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 

Der Kreistag verabschiedete den Haushalt 2020 am 18.12.2019 und setzte folgende Beträge fest: 

a) Ergebnishaushalt 

 2020 in EUR 

Ordentliche Erträge 366.369.018 

Ordentliche Aufwendungen 366.369.018 

Sonderergebnis 0 

Gesamtergebnis 0 

 

b) Finanzhaushalt 

 2020 in EUR 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von -4.013.151 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von -6.800.000 

Saldo des Finanzhaushalts -10.813.151 

 

c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen  (Kreditermächtigung) 

 2020 in EUR 

Kreditaufnahmen für Investitionen 0 

 

d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

 2020 in EUR 

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 10.410.000 

 

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde um 0,90 %-Punkte auf 30,40 % erhöht. 

Mit Erlass vom 25.02.2020 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und genehmigte den Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen. 

3.2.2 Haushaltsvollzug 2020 

Der Verwaltungsausschuss wurde in der Sitzung am 13.07.2020 (KT-Drucksache Nr. X-0171) über 

die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 zum Stand 31.05.2020 informiert. Durch das 

vom Bund beschlossene Konjunktur- und Krisenpaket sowie durch den zwischen dem Land Baden-

Württemberg und den kommunalen Landesverbänden geschlossenen „Kommunalen Stabilitäts- und 

Zukunftspakt“ wird sich das voraussichtliche Haushaltsergebnis gegenüber dem 1. Finanzzwischen-

bericht erheblich verändern. 
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3.2.2.1 Ergebnisrechnung 2020 

Der Landkreis kann bei der Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (SGB II) mit 

einer Verbesserung von ca. 8,0 Mio. EUR rechnen. Bei der Pauschalenrevision 2018 für die Betreu-

ung, Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen ergeben sich voraussicht-

lich Mehrerträge von ca. 4,0 Mio. EUR. Bei der Grunderwerbsteuer wird auf Basis 31.08.2020 mit 

einer  Verbesserung von 3,0 Mio. EUR gerechnet. Aktuell kann mit einem Gesamtergebnis von ca. 

18,0 Mio. EUR gerechnet werden. 

3.2.2.2 Finanzrechnung 2020 

Durch die oben dargestellten zahlungswirksamen Verbesserungen reichen die im Finanzhaushalt 

veranschlagten Haushaltsmittel aus. Auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 

2019 in Höhe von 2,75 Mio. EUR kann verzichtet werden. 

3.2.2.3 Liquidität 

Der an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ausgegebene Betriebsmittelkredit beträgt derzeit 18,0 Mio. 

EUR. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises wurden im Jahr 2020 keine Kassenk-

redite aufgenommen. 
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3.3 Haushalt 2021 

3.3.1 Entwicklung der Konjunktur und der öffentlichen Finanzen in Deutschland 

Nach einem der längsten konjunkturellen Aufschwünge seit den 1980er-Jahren stellt die Corona-

Pandemie die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage Deutschland vor eine beispiellose Herausforde-

rung. Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einem Rückgang des preisbereinigten Brutto-

inlandsprodukts (BIP) von 5,8 % (Stand: September 2020). Dies wäre die schwerste Rezession seit 

Bestehen der Bundesrepublik. Betroffen sind weite Teile der deutschen Wirtschaft wie Konsum, In-

vestitionen und vor allem die Exporte, die aufgrund der negativen Entwicklung der Absatzmärkte be-

sonders stark zurückgehen. Der Einbruch der Gesamtwirtschaft schlägt sich, wie die Mai-

Steuerschätzung und die September-Steuerschätzung gezeigt haben, in einer deutlichen Korrektur 

der erwarteten Steuereinnahmen nieder. Der Stabilitätsrat erwartet, dass die Obergrenze des ge-

samtwirtschaftlichen Finanzierungsdefizits im Jahr 2020 deutlich, aber in zulässiger Weise überschrit-

ten wird. In seiner 21. Sitzung am 22. Juni 2020 geht der Stabilitätsrat von einem strukturellen ge-

samtstaatlichen Defizit von 5,5 % des BIP aus.  

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet (Stand: 

Juni 2020) für das Jahr 2020 einen Rückgang des realen BIP um 6,5 % (kalenderbereinigt 6,9 %). Für 

das Jahr 2021 rechnet er mit einem positiven Wachstum von 4,9 %. Damit dürfte das BIP frühestens 

im Jahr 2022 wieder auf dem Niveau vor der Pandemie liegen. Nach seiner Einschätzung unterliegt 

der Ausblick für die weitere wirtschaftliche Entwicklung einer erheblichen Unsicherheit. Sollte es nach 

Einschätzung des Sachverständigenrats nicht gelingen, die Anzahl der Neuinfektionen gering zu hal-

ten, den Lockerungskurs fortzusetzen und die Unsicherheit der Unternehmen und Haushalte zu sen-

ken, ist mit einer deutlich längeren Schwächephase zu rechnen.     

Die Corona-Krise zog den Arbeitsmarkt im Frühjahr erheblich in Mitleidenschaft. Die Beschäftigung 

sank im Verlauf des 2.Quartals kräftig und die Arbeitslosigkeit stieg rasant. Gemessen an der Tiefe 

des wirtschaftlichen Einbruchs waren nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank (Monatsbericht 

August 2020) diese Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt eher moderat. Dies ist vor allem darauf zu-

rückzuführen, dass die Arbeitszeit der weiterhin Beschäftigten massiv eingeschränkt wurde. Vielfach 

wurde Kurzarbeit in Anspruch genommen, die sowohl den Beschäftigungsstand als auch die Ein-

kommen stabilisierte. Mit der ab Mai einsetzenden Erholung der Wirtschaft schwächten sich der An-

stieg der Arbeitslosigkeit und der Rückgang der Beschäftigung ab. Im Mai nahmen nach einer ersten 

Hochrechnung der Bundesagentur für Arbeit (BA) 6,7 Mio. Personen Kurzarbeit aus wirtschaftlichen 

Gründen in Anspruch. Die entspricht jedem fünften sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die 

Zahl der in Kurzarbeit arbeitenden Personen dürfte laut Schätzungen des ifo Instituts von 6,7 Mio. 

Personen im Juni auf 5,6 Mio. Personen im Juli gesunken sein.  

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch deutliche Spuren bei den deutschen Staatsfinanzen. Allein die 

Einnahmen des Bundeshaushalts waren im Zeitraum Januar bis Juli 2020 um 11 % (ca. -21,7 Mrd. 

EUR) niedriger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Ausgaben von Januar bis Juli 2020 

lagen um 17,1 % (rund +34,3 Mrd. EUR) über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Im Zeitraum 

von Januar bis Juli 2020 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 59,7 Mrd. EUR aus.  
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3.3.2 Entwicklungen in Baden-Württemberg 

Nach dem Bericht des Statistischen Landesamts „Konjunktur Südwest 2/20“ stürzte die Corona-

Pandemie die Südwestwirtschaft in die Rezession. Die Wirtschaft in Baden-Württemberg ist im ersten 

Halbjahr stark eingebrochen, das BIP fiel im Vorjahresvergleich um 7,7 %. Damit sank die Wirt-

schaftsleistung in Baden-Württemberg von Januar bis Juni etwas stärker als in den meisten anderen 

Bundesländern.  

Der massive Einsatz von Kurzarbeit seit Ausbruch der Corona-Pandemie stabilisierte den Arbeits-

markt in Baden-Württemberg. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit zeigten alleine in den 

Lock-down-Monaten März und April 106.000 Betriebe für 1,75 Mio. Beschäftigte wirtschaftlich und 

konjunkturell bedingt Kurzarbeit an. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten kam im 1. 

Quartal 2020 saisonbereinigt kaum noch über das Niveau des Vorquartals hinaus (+0,1 %), lag aber 

mit durchschnittlich 4,76 Mio. Beschäftigten noch 0,8 % bzw. 35.800 Beschäftigten über dem Vorjah-

resniveau. Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit zeigt für das 2. Quartal 2020 gesamtwirtschaftlich 

einen Stellenabbau an. Saisonbereinigt erhöhte sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorquartal 

um 62.600 Personen. Im Juni waren 276.500 Menschen im Land arbeitslos, die Arbeitslosenquote 

stieg auf 4,4 %. 

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik für das Jahr 2019 konnten die Kommunen in Baden-

Württemberg mit 852 Mio. EUR erneut einen positiven Finanzierungssaldo erwirtschaften. Gegenüber 

dem Vorjahresergebnis hat sich der Saldo um 1.130 Mio. EUR bzw. 57,03 % reduziert. Der positive 

Finanzierungssaldo der kreisangehörigen Städte und Gemeinden lag 2019 bei 261 Mio. EUR. Die 

baden-württembergischen Landkreise konnten einen positiven Finanzierungssaldo von 391 Mio. EUR 

verzeichnen. Während die bereinigten Einnahmen bei den kreisangehörigen Kommunen um ca. 4,5 

% gestiegen sind, konnten die Landkreise lediglich einen Anstieg der Einnahmen um 1,8 % verzeich-

nen. Die bereinigten Ausgaben sind bei den kreisangehörigen Kommunen um ca. 7,1 % gestiegen. 

Wobei ein überdurchschnittlicher Anstieg insbesondere bei den Baumaßnahmen und bei den Sachin-

vestitionen zu verzeichnen war. Bei den Landkreisen stiegen die bereinigten Sachausgaben um 5,0 

%. Auch hier kann ein überdurchschnittlicher Anstieg bei den Sachinvestitionen und den Baumaß-

nahmen festgestellt werden. Die Personalausgaben sind landesweit um 551,6 Mio. EUR bzw. 5,6 % 

gestiegen. Das Ausgabenwachstum für die Sozialen Leistungen liegt landesweit bei 163,4 Mio. EUR 

bzw. 2,5 %.  

3.3.3 Entwicklungen im Landkreis Reutlingen 

Der Konjunkturklimaindex der Industrie- und Handelskammer Reutlingen, der sich aus der aktuellen 

Geschäftslage und der Prognose für die nächsten zwölf Monate errechnet, sank im Sommer 2020 um 

37 Punkte auf einen Wert von 84 Punkten. Somit fällt er deutlich in den negativen Bereich unterhalb 

der 100-Punkte-Marke und deutlich unter das langjährige Mittel von 117 Punkten. Die Gründe dafür 

sind in der gegenwärtigen Geschäftslage als auch im erwarteten Ausblick zu finden. Nur noch ein 

Viertel (24,0 %) der Unternehmen betrachten die Lage als gut. Im Januar 2020 waren es noch knapp  

doppelt so viele. 41 % der Befragten sind zufrieden. Aber mehr als jeder Dritte (35,0 %) der Befragten 

betrachtet die Lage als schlecht. Der Ausblick auf die Geschäftsentwicklung stellt sich pessimistisch 

dar. Nur noch 20,3 % der Befragten gehen von einer Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation 

aus. Der Anteil derer, die mit einer weiteren Verschlechterung rechnen liegt bei 41,5 %. Die restlichen 

38,1 % der Betriebe erwartet keine Veränderung. (Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskam-

mer Reutlingen, Frühsommer 2020). 

Die Stimmung im regionalen Handwerk hat sich im zweiten Quartal 2020 verschlechtert. Dies gilt für 

alle Handwerksgruppen. Allerdings weist der Branchenvergleich große Unterschiede aus. Die besten 

Werte erzielen nach wie vor die Bau- und Ausbaubetriebe. Den größten Stimmungsumschwung gibt 
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es in der Gesundheitsbranche, auch die Kfz-Branche bewertet ihre Lage deutlich schlechter als im 

Vorjahr. Nach der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Reutlingen bewerten 48 

%  der Handwerksbetriebe in der Region die Geschäftslage als gut. 26,8 % der Betriebe stellen ihrer 

Geschäftslage ein schlechtes Zeugnis aus. Mit einer Verbesserung der Geschäftslage rechnen 24,9 

% der Befragten, die große Mehrheit (58,0 %) geht von einer gleichbleibenden Geschäftslage aus. 

Einen schlechteren Geschäftsverlauf befürchten 17,1 % der Befragten. Die Betriebe im Kammerbezirk 

mussten deutliche Auftragseinbußen hinnehmen. Der Saldo aus gestiegenen und gesunkenen Auf-

trägen liegt bei minus 18,2 %-Punkte. Daneben sank auch die Auslastung der Unternehmen. 8,8 Pro-

zent der Betriebe produzieren noch über ihre Kapazitätsgrenze hinaus (Vorjahr: 16,8 %). Eine 81 bis 

100 prozentige Kapazitätsauslastung meldeten 35,8 % der Unternehmen (Vorjahr: 44,3 Prozent). Zu 

61 bis 80 Prozent konnte jeder fünfte Befragte (19,5 %) seine Produktionskapazitäten nutzen (Vor-

jahr: 27,8 %). Jeder dritte Handwerker (35,9 %) klagte über erhebliche Kapazitätsfreiräume (Vorjahr: 

11,1 %). (Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Reutlingen, zweites Quartal 2020) 

Die Agentur für Arbeit in Reutlingen konnte zum 31.12.2019 mit 115.970 Personen einen neuen 

Höchststand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis Reutlingen verzeichnen. Die 

Auswirkungen der Corona Pandemie sind jedoch zwischenzeitlich am Arbeitsmarkt angekommen. So 

waren im August 2020 im Landkreis Reutlingen 8.027 Personen arbeitslos gemeldet. Dies ist ein An-

stieg von 2.383 Personen bzw. 42,22 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Davon waren 4.282 (+ 

60,49 % gegenüber Vorjahresmonat) bei der Arbeitsagentur und 3.745 (+ 25,84 % gegenüber Vorjah-

resmonat) beim Jobcenter gemeldet. Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen ist von 2.375 um 1.123 

(47,28 %) Arbeitsstellen auf 1.252 Arbeitsstellen zurückgegangen. 

Die Einnahmen der Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen sind im Jahr 2019 im Vergleich 

zu den Vorjahren insgesamt nur noch geringfügig gestiegen. Dies drückt sich auch in der Entwicklung 

der Steuerkraftsummen aus. Die für das Haushaltsjahr 2021 maßgeblichen vorläufigen Steuerkraft-

summen sind um 7,63 Mio. EUR (1,67 %) auf 465,15 Mio. EUR bzw. 1.622 EUR je Einwohner gestie-

gen. Landesweit können die kreisangehörigen Städte und Gemeinden einen Anstieg der Steuerkraft-

summen von 1,44 % auf 14.377 Mio. EUR bzw. 1.595 EUR je Einwohner verzeichnen. Dabei fließen 

auf Grund der Systematik des Finanzausgleichgesetzes nicht sämtliche Steuereinnahmen der Städte 

und Gemeinden in die Steuerkraftsummen ein. So wird zum Beispiel bei der Grundsteuer A lediglich 

ein Hebesatz von 195 v. H. angerechnet. Bei der Grundsteuer B liegt der anrechenbare Hebesatz bei 

185 v. H. und bei der Gewerbesteuer bei 290 v. H. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließen 

lediglich 80 % in die Steuerkraftsummen ein. Insgesamt fließen für das Jahr 2019 ca. 66,65 Mio. EUR 

nicht in die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen 

ein. 
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3.3.4 Planungsgrundlagen und Grundzüge des Haushalts 2021 

3.3.4.1 Planungsgrundlagen 

Der Haushaltsplanung 2021 liegen die Ergebnisse der September-Steuerschätzung, das vorläufige 

Rechnungsergebnis 2019, die Prognosen für das Rechnungsergebnis 2020, das im Koalitionsaus-

schuss am 03.06.2020 beschlossene Konjunktur- und Krisenpaket des Bundes sowie der am 

28.07.2020 unterzeichnete und in der Gemeinsamen Finanzkommission zwischen der Landesregie-

rung und den Kommunalen Landesverbänden vereinbarte Stabilitäts- und Zukunftspakt zu Grunde.  

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration und des Ministeri-

ums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 (Haushaltserlass 

2021), die Testbescheide für den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG und für den Status-Quo-

Ausgleich nach § 22 FAG lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht vor. Dane-

ben wurden die Ansätze auf Basis der vorhandenen Erkenntnisse sowie Erfahrungen sorgfältig ge-

schätzt bzw. berechnet.  

Vor diesem Hintergrund wurde auch aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 

2008/2009 folgende Planungsprämissen vorgegeben: 

 Bei den Ansätzen für die Aufwendungen war eine Erhöhung der Planansätze grundsätzlich 

nicht möglich. Ausnahmen konnten nur bei gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen 

gemacht werden. 

 Die Zahl der Personalstellen sollte grundsätzlich nicht erhöht werden. Ausnahmen wurden 

nur bei durch den Kreistag beschlossenen oder 100 %-finanzierten Stellen zugelassen. 

 Erhöhung der Freiwilligkeitsleistungen um 2 %. 

 Grundsätzlich keine neuen freiwilligen Aufgaben.  

 Bei den Gebühren und Bußgeldern wurde eine Steigerung von grundsätzlich 2 % geplant. 

 Die Auswirkungen des sogenannten 5 Milliardenpakets zur Unterstützung der Kommunalfi-

nanzen durch den Bund aus dem Jahre 2016 wurde mit einer Erstattungsquote bei den Kos-

ten der Unterkunft (KdU) mit 1,2 %-Punkten (2020: 2,7 %-Punkte) bzw. 0,4 Mio. EUR (2020: 

0,8 Mio. EUR) berücksichtigt. 

 Für die Übernahme von flüchtlingsbedingten Unterkunfts- und Integrationskosten durch den 

Bund wurden für 2021 4,3 Mio. EUR veranschlagt. Daneben wurden einmalige Erträge in Hö-

he von insgesamt 1,5 Mio. EUR für die rückwirkende Anpassung der KdU-Bundesbeteiligung 

für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte für 2020 veranschlagt. 

 Zur Abgeltung der durch das Bundesteilhabegesetz bedingten Mehrbelastungen sowie für die 

AsylbLG-Leistungsempfänger, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind, wurden Erstattun-

gen des Landes in Höhe von insgesamt 6,39 Mio. EUR eingeplant.      

 Bei den Beschäftigten wurde die erwartete Tariferhöhung veranschlagt. Bei den Beamten 

wurde nur die beschlossene Besoldungsanpassung zum 01.01.2021 eingestellt. 

 

Die vom Kreistag in seiner Klausurtagung am 14. und 15.07.2017 erarbeiteten Schwerpunkte für ei-

nen nachhaltigen Landkreis Reutlingen 

 generationengerechte Finanzpolitik mit Rückführung der Verschuldung auf 50,0 Mio. EUR bis 

2022 sowie die Schaffung von Handlungsspielräumen zur Finanzierung von künftigen Bauin-

vestitionen bei den Kreiskliniken Reutlingen GmbH (KT-Drucksachen Nrn. X-0101 und X-

0101/1), 

 nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität im städtischen wie im ländlichen Raum, 

 angemessene und wirtschaftliche Ausstattung der Verwaltung mit den notwendigen Ressour-

cen,   
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 aktive Daseinsvorsorge, 

 Chancen der Digitalisierung nutzen sowie 

 Einstieg in ein systematisches Nachhaltigkeitsmanagement 

bilden wieder die Basis für die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel. 

3.3.4.2 Grundzüge des Haushalts  

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die Städte und Gemeinden sowie den Landkreis im 

Jahr 2021 finanziell noch stärker belasten. Daher soll im Sinne der schon bisher gelebten Partner-

schaft zwischen dem Landkreis und seinen Städten und Gemeinden das voraussichtliche positive 

Jahresergebnis 2020 dazu genutzt werden um: 

1. Die Städte und Gemeinden im Landkreis bei den Aufwendungen für die Kreisumlage zu ent-

lasten. Dazu wird der Hebesatz um 1,90%-Punkte auf 28,50 % abgesenkt und der absolute 

Betrag um 6,52 Mio. EUR (-4,68 %) reduziert. 

2. Zur Stabilisierung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts nach § 77 Abs. 1 Satz 2 GemO 

werden die Auszahlungen für notwendige Investitionen um 2,73 Mio. EUR (20,08 %) auf 

16,30 Mio. EUR erhöht. 

3. Zur Schaffung von Handlungsspielräumen für künftige Haushalte wird die Verschuldung um 

6,30 Mio. EUR abgebaut.   

Der Ergebnishaushalt schließt daher mit einem Fehlbetrag von 4,13 Mio. EUR ab. Die Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit können erstmals seit Einführung des NKHR nicht durch die Ein-

zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Zur Finanzierung aller Auszahlungen 

wird der Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) um 18,28 Mio. EUR abgebaut. 

Die Grundzüge des Haushaltsplans lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Das Haushaltsvolumen 2021 steigt von 386,74 Mio. EUR um 12,55 Mio. EUR (3,24 %) auf 

399,29 Mio. EUR. 

 Der Kreisumlagehebesatz wird um 1,9 %-Punkte auf 28,5 % gesenkt. Der absolute Betrag 

sinkt von 139,09 Mio. EUR auf 132,57 Mio. EUR (-4,68 %). 

 Der Beschluss des Kreistags vom 14.12.2016 (KT-Drucksache Nr. IX-0308/1), die Schwer-

punktsetzung in der Kreistagsklausur am 14. und 15.07.2017 zum Abbau der absoluten Ver-

schuldung sowie der Beschluss des Kreistags vom 18.12.2019 (KT-Drucksachen Nrn. X-0101 

und X-0101/1) wurden im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung umgesetzt. 

Die absolute Verschuldung sinkt von 54,16 Mio. EUR in 2020 auf 47,86 Mio. EUR in 2021. 

Die mittelfristige Finanzplanung sieht einen Abbau der Verschuldung bis 2024 auf 41,86 Mio. 

EUR vor. 

 Der Nettoressourcenbedarf des Sozialhaushalts reduziert sich von 162,72 Mio. EUR um 5,09 

Mio. EUR (-3,13 %) auf 157,64 Mio. EUR an. Dies ist vor allem durch die Erhöhung der Bun-

desbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) begründet. 

 Bei den Sozialen Hilfen (THH4) sind jedoch deutliche Steigerungen der Bruttotransferauf-

wendungen zu verzeichnen. 

Die Gründe hierfür sind im Wesentlichen: 

1. Den größten Aufwandsposten im Kreishaushalt stellt die Eingliederungshilfe für behinderte 

Menschen mit Bruttotransferaufwendungen von 78,53 Mio. EUR dar. In den nächsten Jahren 

ist mit erheblichen Aufwandssteigerungen zu rechnen. Ausgelöst ist dies vor allem durch die 

Umsetzung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Neben der Leistungsauswei-
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tung erfordert der Prozess der Teilhabeermittlung und Hilfeplanung zusätzliches, gut ausge-

bildetes Personal. Darüber hinaus steigen die Aufwendungen durch stetig steigende Fallzah-

len und steigende Entgelte für die einzelnen Leistungen überdurchschnittlich an. Ohne eine 

weitergehende finanzielle Beteiligung des Bundes können die Aufwendungen für diesen Be-

reich auf Dauer von den Kommunen nicht getragen werden. Der im Jahr 2010 begonnene 

Steuerungsprozess wird konsequent fortgesetzt, um den weiteren finanziellen Anstieg zu 

dämpfen. Die kommunale Entlastung in Höhe von jährlich 5 Mrd. EUR ab 2018 wird nur zu 

einem Teil bei den Landkreisen ankommen. Der Landkreis Reutlingen wird durch die Erhö-

hung der KdU-Beteiligung nur noch rund 0,4 Mio. EUR erhalten. Die Städte und Gemeinden 

im Landkreis Reutlingen werden 2020 mit zusätzlichen Umsatzsteueranteilen von ca. 11,2 

Mio. EUR partizipieren. Dieser Betrag wird 2021 steigen. 

2. Bei der Hilfe zur Pflege steigen die Brutto-Transferaufwendungen um 14,91 % auf 14,13 Mio. 

EUR. Daneben gehen durch das vom Bund beschlossene Angehörigen-Entlastungsgesetz 

die Erträge deutlich zurück. Der Nettoressourcenbedarf steigt um 17,03 % auf 13,88 Mio. 

EUR. 

3. Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II steigen die Bruttotransferaufwendungen 

ausgelöst durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt um 11,29 % 

auf 36,17 Mio. EUR. Durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung um 25 %-Punkte verringert 

sich der Nettoressourcenbedarf um 42,52 %. 

 Im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe erhöht sich der Nettoressourcenbedarf ins-

besondere durch die Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen in Regeleinrich-

tungen (Schulbegleitung), durch den Anstieg der Vergütungssätze der freien Träger sowie 

durch das BTHG um 1,52 Mio. EUR (2,86 %) auf 54,80 Mio. EUR. 

 Durch den vom Kreistag beschlossenen Ausbau des ÖPNV steigt der Nettoressourcenbedarf 

von 1,28 Mio. EUR in 2019, über 3,45 Mio. EUR in 2020, auf 3,95 Mio. EUR in 2021. 

 Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 16,30 Mio. EUR veranschlagt. Investiti-

onsschwerpunkte sind entsprechend der vom Kreistag erarbeiteten Schwerpunkte die Berei-

che Bildung (6,29 Mio. EUR), Mobilität (6,17 Mio. EUR) und Gesundheitsversorgung (3,0 Mio. 

EUR). Auch im Bereich der Unterhaltung von Schulgebäuden und Straßen wurde wieder eine 

Priorität gesetzt. Mit diesen Ansätzen können die vom Kreistag in der Klausurtagung gesetz-

ten Schwerpunkte Sanierung der Infrastruktur und Erhalt des Vermögens fortgesetzt werden. 

 Nachdem die Jahre von 2006 bis 2010 genutzt wurden, um die Verschuldung des Landkrei-

ses von ca. 81,5 Mio. EUR auf ca. 56,9 Mio. EUR zurückzuführen, ist der Schuldenstand des 

Landkreises seit 2011 wegen der Finanzierung der Investitionen in den Kreiskliniken und den 

Beruflichen Schulen wieder deutlich angestiegen. Der Höchststand war am 31.12.2016 mit 

einer absoluten Verschuldung von 82,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Zum 31.12.2020 wird die 

Verschuldung des Landkreises (ohne Kassenkredite und Kredite Kreiskliniken) voraussicht-

lich bei ca. 54,16 Mio. EUR liegen. Nach der aktuellen Schuldenstandstatistik des Statisti-

schen Landesamts hat der Landkreis Reutlingen die achthöchste Pro-Kopf-Verschuldung der 

Landkreise in Baden-Württemberg. Die derzeit noch gute Liquiditätslage soll daher auch wie 

in der Kreistagsklausur gemeinsam vereinbart, weiterhin für einen konsequenten Schul-

denabbau genutzt werden. 
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3.3.5 Wesentliche Eckwerte des Haushalts 2021 

 

3.3.6 Gesamtergebnishaushalt - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des 

Haushalts 2021 

Die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts ergeben sich aus der nachfolgenden 

Übersicht. 

Gesamtergebnishaushalt 

lfd. 
Nr. 

 Ertrags- und Aufwandsarten 
Plan 2020 

in EUR 

Entwurf 2021 
in EUR 

1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2.300.000 2.390.000 

2. + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 304.233.370 309.125.922 

3. + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.902.318 1.932.158 

4. + Sonstige Transfererträge 6.859.310 6.838.900 

5. + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 11.238.350 12.350.600 

6. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.487.550 1.020.100 

7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.521.700 37.041.200 

8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 403.500 1.549.000 

9. + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 100.000 90.000 

10. + Sonstige ordentliche Erträge 322.920 219.606 

11. = Ordentliche Erträge 366.369.018 372.557.486 

12. - Personalaufwendungen 60.032.434 60.593.401 

13. - Versorgungsaufwendungen 0 0 

14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.549.290 25.372.909 

15. - Bilanzielle Abschreibungen 8.636.767 8.396.268 

16. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.270.080 1.022.080 

17. - Transferaufwendungen 153.087.110 154.711.320 

18. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 117.793.337 126.591.750 

19. = Ordentliche Aufwendungen 366.369.018 376.687.728 

Plan 2020

in EUR

Entwurf 2021

in EUR

Gesamtergebnishaushalt

Summe der ordentlichen Erträge 366.369.018 372.557.486

Summe der ordentlichen Aufwendungen -366.369.018 -376.687.728

Ordentliches Ergebnis 0 -4.130.242

Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden 457.519.387 465.154.016

Hebesatz der Kreisumlage 30,40% 28,50%

Aufkommen aus der Kreisumlage 139.085.000 132.569.000

Gesamtfinanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 5.776.930 -459.019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.785.500 4.778.200

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.575.580 -16.301.900

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -4.013.150 -11.982.719

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -6.800.000 -6.300.000

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres -10.813.150 -18.282.719
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lfd. 
Nr. 

 Ertrags- und Aufwandsarten 
Plan 2020 

in EUR 

Entwurf 2021 
in EUR 

20. = Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis 0 -4.130.242 

22. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 

23. = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 

24. = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 -4.130.242 
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3.3.6.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen 

Erträge 

lfd. Nr. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben 

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Jagdsteuer und die Weitergabe der Nettoentlas-

tung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger. Seit dem 

Jagdjahr 2013 wird keine Jagdsteuer mehr erhoben (KT-Drucksachen Nr. VIII-0181 bis 0181/3). 

Der Ansatz entwickelt sich wie folgt: 

 

Aufgrund der Erträge für das Jahr 2020 wird der Planansatz um 90 TEUR (3,91 %) erhöht. 

lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 

Zu den Zuweisungen und Zuwendungen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land, 

die weiteren Zuweisungen vom Land nach dem FAG (u.a. Bußgelder, Verwaltungsgebühren usw.), 

die Grunderwerbsteuer sowie die Kreisumlage. 

 

Die wesentlichen Ansätze entwickeln sich folgendermaßen: 

 

Schlüsselzuweisungen (Produktgruppe 61.10) 

Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen 2021 von 4,06 Mio. EUR (9,49 %) ist auf die Ergebnisse 

Plan 2020

in EUR

Entwurf 2021

in EUR

2.300.000 2.390.000

2.300.000 2.390.000Summe

Steuern und ähnliche Abgaben

Leistungen des Landes wegen der Umsetzung der Grundsicherung

Plan 2020

in EUR

Entwurf 2021

in EUR

42.760.000 38.700.000

4.382.000 4.491.000

7.388.650 7.003.650

3.914.200 3.944.700

12.441.000 12.890.000

8.344.000 9.113.825

4.496.000 4.496.000

2.450.000 2.450.000

4.751.800 4.832.350

18.257.500 20.862.500

3.941.000 5.068.000

16.500.000 17.000.000

139.085.000 132.569.000

6.528.000 6.500.000

17.139.500 27.015.000

1.245.550 1.100.000

285.000 285.200

10.324.170 10.804.697

304.233.370 309.125.922

Laufende Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen vom Land (mangelnde Steuerkraft)

Zuweisungen Land § 11 (1) FAG (Einwohner)

Zuweisungen Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgebühren) incl. Vermessungs- und 

Katastergebühren

Zuweisungen Land § 11 (3) FAG (Buß-/Zwangsgelder)

Bundesbeteiligung für KdU nach § 46 SGB II

Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (AusgleichsG)

Förderung der Integration und Betreuung von UMA § 29d Abs. 2 FAG

Zuweisungen Land § 11 (4) FAG (Sonderbehörden - Eingliederungsgesetz und 

Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Zuweisungen Land § 17 FAG (Sachkostenbeiträge)

Zuweisungen Land § 18 (3) FAG (Schülerbeförderung)

Zuweisungen Land § 25 FAG (Verkehrslastenausgleich)

Ausgleichsleistungen Bund Grundsicherung

Sozialhilfelastenausgleich § 21 FAG

Zuweisungen Aufkommen Grunderwerbsteuer

Zuweisungen Land § 29c FAG (Förderung der Kleinkindbetreuung)

Summe

Kreisumlage

Zuweisungen nach § 22 FAG (Status Quo Ausgleich)

Sonstige laufende Zuwendungen
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der September-Steuerschätzung zurückzuführen. Der Haushaltserlass lag zum Zeitpunkt der Aufstel-

lung des Entwurfs noch nicht vor. Es wurde ein Kopfbetrag von 729 EUR (2020: 748 EUR) zugrunde 

gelegt. 

Zuweisungen nach Einwohnerzahl (Produktgruppe 61.10) 

Die Erhöhung ist durch die Bevölkerungsfortschreibung begründet. 

Verwaltungs-, Vermessungs- und Katastergebühren 

Die Planansätze orientieren sich an der aktuellen Hochrechnung für 2020. 

Buß- und Zwangsgelder 

Die Planansätze orientieren sich an den Planansätzen für den Haushalt 2020. 

Zuweisungen u. a. für die Sonderbehördeneingliederung 1995 und für die Verwaltungsstruk-

turreform 2005 (Produktgruppe 61.10) 

Für die Berechnung des Planansatzes wurde ein landesweiter Zuweisungsbetrag von 497,67 Mio. 

EUR zu Grunde gelegt. Der Landkreis Reutlingen erhält nach dem vorläufigen Verteilschlüssel davon 

2,596 Prozent. 

Sachkostenbeiträge 

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lag der Entwurf für die Festsetzung der Sachkostenbei-

träge nach § 17 FAG für jede Schülerin, für jeden Schüler oder für jedes Kind der Berufsschulen, des 

Berufskollegs und der Berufsfachschulen in Teilzeit- sowie in Vollzeitunterricht, der Sonderberufs-

fachschulen und Sonderberufsschulen in Teilzeit- sowie in Vollzeitunterricht, den Berufsoberschulen 

(Mittel- und Oberstufen), den beruflichen Gymnasien und der sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentren vor. Demnach erhöhen sich die Erträge um 769,83 TEUR (9,23 %).  

Zuweisungen Land §29c FAG (Förderung der Kleinkindbetreuung) 

Der Planansatz wurde auf den Grundlagen der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission 

zum Pakt für gute Bildung und Betreuung sowie der Prognose 2021 um 80,55 TEUR (1,70 %) erhöht. 

Bundesbeteiligung an der Grundsicherung 

Seit dem 01.01.2014 übernimmt der Bund 100 % der Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Die höheren Erträge sind durch 

höhere Aufwendungen begründet. 

Soziallastenausgleich 

Die Modellberechnung lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor. 

Es werden höhere Erträge von 1,13 Mio. EUR (28,60 %) erwartet. 

Aufkommen Grunderwerbsteuer (Produktgruppe 61.10) 

Beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer wird der Erwartung auf ein Wirtschaftswachstum 

Rechnung getragen. Der Ansatz 2021 orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Jahre 2018 

und 2019. 

Kreisumlage (Produktgruppe 61.10) 

In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2020 wurde für das Haushaltsjahr 2021 ein 

Anstieg der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlin-

gen von 4 % zu Grunde gelegt. Daneben war ein jährlicher Schuldenabbau von. 4,50 Mio. EUR ge-

plant. Auf der Grundlage dieser Prämissen war für 2021 mit einem Aufkommen aus der Kreisumlage 

in Höhe von 149,36 Mio. EUR bei einem Hebesatz von 31,50 % geplant worden. 

Angesichts der zu erwartenden Corona-bedingten Entwicklung der Finanzen der Städte und Gemein-

den im Landkreis ist es im Sinne eines partnerschaftlichen und verantwortlichen Miteinanders von 
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Landkreis und seinen kreisangehörigen Kommunen vertretbar, die Kreisumlage um 1,90 %-Punkte 

auf 28,50 % abzusenken. Dadurch reduziert sich das Aufkommen aus der Kreisumlage gegenüber 

dem Planansatz für 2020 um 6,52 Mio. EUR (-4,68 %) auf 132,57 Mio. EUR.  

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklungen der Steuerkraftsummen der Städte und Ge-

meinden, des Hebesatzes und des Kreisumlageaufkommens: 

 

  



 

 
Haushaltsplan 2021 

 

   

- 22 - 

Die Erträge aus der Kreisumlage decken - wie auch in den Vorjahren - den Zuschussbedarf für den 

sozialen Bereich bei weitem nicht ab. 

 

Kreisumlage 

 

Hebesatz

% - 1000 EUR -

Zuschussbedarf

- 1000 EUR -

Deckung durch 

Kreisumlage in %

2000 33,00 76.138 68.415 111,3

2005 37,20 77.561 86.015 90,2

2008 33,50 86.613 95.813 90,4

2009 31,00 91.202 104.513 87,3

2010 31,00 92.506 109.865 84,2

2011 32,50 86.995 108.371 80,3

2012 33,00 92.314 110.599 83,5

2013 32,50 99.065 114.217 86,7

2014 32,75 110.305 118.442 93,1

2015 34,25 115.740 127.462 90,8

2016 34,25 121.043 145.663 83,1

2017 34,25 134.021 141.321 94,8

2018 31,50 130.601 145.336 89,9

2019 29,50 126.669 149.287 84,8

2020 30,40 139.085 162.725 85,5

2021 28,50 132.569 157.638 84,1

Kreisumlage Sozialhaushalt

Anmerkung:

2000 - 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 vorl. Rechnungsergebnis, 2020 Haushaltsplan, 2021 Haushaltsplan-Entw urf
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Status-Quo-Ausgleich 

Die Berechnung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg zum Status-Quo-Ausgleich (§ 22 

FAG) lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor. Es wird mit Erträ-

gen von 6,50 Mio. EUR gerechnet.  

Bundesbeteiligung für KdU nach § 46 SGB II 

Bei der Veranschlagung der Erträge wurde die vom Koalitionsausschuss auf Bundesebene am 

03.06.2020 im Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket vorgesehene dauerhafte Erhöhung der 

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 25 %-Punkten berücksichtigt. Daneben sind im 

Planansatz 2021 erwartete einmalige Erträge in Höhe von insgesamt 1,50 Mio. EUR für die rückwir-

kende Anpassung der KdU-Bundesbeteiligung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte für 2020 

enthalten. 

 

Sonstige laufende Zuwendungen 

Zu den sonstigen laufenden Zuwendungen gehören u.a. die sonstigen Zuweisungen für laufende 

Zwecke von Bund und Land, die Zuweisungen vom Land nach §§ 28 und 29 FAG sowie die Aus-

gleichsleistungen nach § 45a PBefG (5,21 Mio. EUR). 

Für die AsylbLG-Leistungsempfänger, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind, wurden 4,24 Mio. 

EUR veranschlagt. Damit wird nur ein Teil der Transferaufwendungen von 6,27 Mio. EUR abgedeckt.  

 

lfd. Nr. 3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen 

Durch die Verordnung des Innenministeriums zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 

29. April 2016 sind die aufgelösten Investitionszuwendungen separat auszuweisen. 

 

lfd. Nr. 4 - Sonstige Transfererträge 

Zu den sonstigen Transfererträgen zählen insbesondere die Ersätze von sozialen Leistungen inner-

halb und außerhalb von Einrichtungen. 

 

lfd. Nr. 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 

Hierunter fallen insbesondere die Abfallgebühren, die Gebühren für die Kindertagesbetreuung und die 

Schulgelder. Die Abfallgebühren einschließlich der Erträge aus der Gebührenrückstellung mit ca. 

10,89 Mio. EUR nehmen dabei den größten Anteil ein. 

lfd. Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Mieten und Pachten, Verkaufser-

träge sowie Schadenersätze. 

lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält der Landkreis rund 37,04 Mio. EUR. Dazu zählen 

insbesondere Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden für Wahlen, die Inanspruchnahme der 

Schülerbeförderung, im sozialen Bereich (Kostenerstattungen für die in der ARGE beschäftigten Mit-

Plan 2020

in EUR

Entwurf 2021

in EUR

3.009.760 3.038.500

3.842.050 3.800.400

7.500 0

6.859.310 6.838.900

Sonstige Transfererträge

Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht (THH 4)

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (THH 5)

Sonstige Transfererträge

Summe
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arbeiter, Flüchtlinge, Grundsicherung, andere Jugendhilfeträger usw.) sowie für die Straßenmeisterei-

en. 

 

Für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen wurde eine Erstattung des Landes von 11,89 Mio. 

EUR (2020: 9,47 Mio. EUR) eingeplant, darin ist eine erwartete Nachzahlung für die nachlaufende 

Spitzabrechnung des Jahres 2019 von 5,91 Mio. EUR (2020 für 2018: 3,68 Mio. EUR) enthalten. Bei 

den Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe sind 1,75 Mio. EUR (2020: 4,39 Mio. EUR) an 

Erstattungen für die Betreuung, Versorgung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen 

ausländischen Kindern und Jugendlichen veranschlagt. Bei den Erstattungen von sonstigen öffentli-

chen Sonderrechnungen wurden die Fahrgeldeinnahmen für den Busverkehr Südlicher Landkreis, die 

Regiobuslinie X2 und die Buslinie Münsingen-Trailfingen mit insgesamt 1,55 Mio. EUR eingeplant. 

lfd. Nr. 8 - Finanzerträge 

Hierunter fallen die Zinserträge sowie die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteili-

gungen, insbesondere die Ausschüttung des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke mit 

ca. 1,53 Mio. EUR (2020: 0,38 Mio. EUR). Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurde von einer 

Gewinnausschüttung der OEW im Jahr 2021 von 40 Mio. EUR ausgegangen. Der Anteil des Land-

kreises Reutlingen beträgt 3,825 %. 

lfd. Nr. 9 - Aktivierte Eigenleistungen 

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen des Landkreises gegenüber, die zur Erstellung von 

Anlagevermögen eingesetzt wurden. Dies sind insbesondere eigene Planungsleistungen beim Neu-

bau von Straßen. Die Leistungen erhöhen das Anlagevermögen und sind vom Finanzhaushalt an den 

Ergebnishaushalt zu erstatten. 

lfd. Nr. 10 - Sonstige ordentliche Erträge 

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen z.B. Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nebenfor-

derungen aus Vollstreckungen sowie vermischte Erträge. 

Aufwendungen 

lfd. Nr. 12 - Personalaufwendungen 

Dies sind Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und tariflich Beschäftigten. Bei dieser Auf-

wandsgruppe sind auch die Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistel-

lung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen auszuweisen. Der 

Personalaufwand steigt durch die Besoldungsanpassung bei den Beamten und die erwartete Tarifer-

höhung für die Beschäftigten sowie Beförderungen und Stufensteigerungen. Daneben wurden nur die 

vom Kreistag im Jahr 2020 beschlossenen sowie die zu 100 % durch Zuweisungen und Zuschüsse 

finanzierten Stellenschaffungen eingeplant. Nach dem aktuellen Finanzkennzahlenvergleich des 

Landkreistags Baden-Württemberg vom September 2020 liegt der Landkreis Reutlingen bei den Per-

Plan 2020

in EUR

Entwurf 2021

in EUR

2.793.500 2.931.600

9.406.350 9.398.670

9.474.000 11.893.000

8.784.000 5.601.930

4.504.700 4.803.900

2.559.150 2.412.100

37.521.700 37.041.200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund

Erstattungen vom Land (ohne Asyl)

Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe sowie Gemeinden

und Gemeindeverbänden

Summe

Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Erstattungen vom Land (für Asyl) - Flüchtlinge u. Asylbewerber

Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen
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sonalaufwendungen mit 202 EUR je Einwohner unverändert deutlich unter dem Durchschnitt der 

Landkreise in Baden-Württemberg mit 231 EUR je Einwohner. 

lfd. Nr. 13 - Versorgungsaufwendungen 

Hier werden die Aufwendungen für das ausgeschiedene Personal und deren Angehörigen inkl. Beihil-

fen veranschlagt. 

lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- 

und Dienstleistungen von Dritten. Die Aufwendungen hängen mit der Produkterstellung wirtschaftlich 

zusammen. Dazu gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und 

Straßen, die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Mieten und Pachten für Geräte, An-

lagen und Räume, Fuhrpark, Aus- und Fortbildung, Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit sowie 

Lehr- und Lernmittel. 

 

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie Mieten 

und Pachten 

Für die Unterhaltung der Schulgebäude wurden Aufwendungen von 3,38 Mio. EUR eingeplant. 

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 

Hier werden im Wesentlichen Mittel für Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Brücken und Bauwerken 

sowie für Hangsicherungsmaßnahmen an Kreisstraßen veranschlagt. 

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie Mieten und Pachten 

Der Anstieg ist vor allem durch steigende Energiekosten und die Anmietung von Büroräumen (KT-

Drucksache Nr. X-0149) begründet. 

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 

Sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von bis zu 1.000 EUR ohne Mehrwertsteuer sind 

im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. 

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, den Betriebsarzt und die Gesundheitsvorsorge werden 

erhöht. 

Aufwendungen für EDV 

Durch die Digitalisierung erhöhen sich die Aufwendungen. 

Plan 2020

in EUR

Entwurf 2021

in EUR

5.280.700 5.020.200

1.870.400 1.464.400

1.248.600 1.244.850

4.164.460 4.332.910

4.095.970 4.277.200

1.081.300 1.051.059

1.086.250 1.159.100

3.860.070 4.154.920

961.890 938.270

640.000 550.000

1.259.650 1.180.000

25.549.290 25.372.909

Aufwand für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Haltung von Fahrzeugen und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für EDV

Mieten und Pachten, Leasing

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Summe

Streugut für Winterdienst

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
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Streugut für Winterdienst 

Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.  

lfd. Nr. 15 - Abschreibungen 

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des 

Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstel-

lungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. 

Durch den Verkauf bzw. die Auflösung der Mietverträge von Gebäuden für die Unterbringung von 

Asylbewerbern reduziert sich der Aufwand für die Abschreibungen. 

lfd. Nr. 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital. 

Durch die Entwicklungen am Kapitalmarkt und den Abbau der absoluten Verschuldung  wird ein ge-

ringerer Zinsaufwand geplant. 

lfd. Nr. 17 - Transferaufwendungen 

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Gebiets-

körperschaften (Bund, Land, Gemeinden). Im Einzelnen handelt es sich um Zuweisungen und Zu-

schüsse für laufende Zwecke (z. B. Sport und Kultur, Wirtschaftsförderung) und insbesondere um 

Sozialtransferleistungen (Sozial- und Jugendhilfeleistungen) und allgemeine Zuweisungen und Umla-

gen (KVJS-Umlage, FAG-Umlage). 

 

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

Bei den Freiwilligkeitsleistungen wurde eine Dynamisierung von 2,0 % eingeplant. 

Daneben steigen die Aufwendungen durch gestiegene Kinderzahlen bei der Kinderbetreuung sowie 

den Steigerungen bei der Schulsozialarbeit. Die Auszahlung der Ausgleichsleistungen nach § 45a 

PBefG an die privaten Unternehmen werden hier ebenfalls veranschlagt. Die Bruttoaufwendungen für 

den Busverkehr Südlicher Landkreis (2,67 Mio. EUR), die Regiobuslinie Bad Urach - Münsingen und 

die Buslinie Münsingen - Trailfingen (0,6 Mio. EUR), den X3 eXpresso (0,56 Mio. EUR), der Zuschuss 

für die Ermstalbahn (0,76 Mio. EUR), das Abo 25 (0,2 Mio. EUR) sowie die anteiligen Aufwendungen 

für die Projektgesellschaft Regionalstadtbahn von 0,35 Mio. EUR wurden hier eingestellt. 

Transferaufwendungen in der Sozial- und Jugendhilfe 

Die Transferaufwendungen bei den Sozialen Hilfen steigen von 67,05 Mio. EUR (2020) auf 70,11 Mio. 

EUR (2021). Aufgrund der Entwicklung in 2020 wurden für die geduldeten Flüchtlinge 6,27 Mio. EUR 

eingeplant (2020: 6,48 Mio. EUR). Die erwarteten Zuweisungen des Landes für diese Hilfeempfänger 

von 4,24 Mio. EUR decken nur einen Teil der Aufwendungen ab. 

  

Plan 2020

in EUR

Entwurf 2021

in EUR

18.069.510 19.301.620

121.597.600 122.745.700

11.910.000 11.134.000

1.510.000 1.530.000

153.087.110 154.711.320

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land, Gemeinden,

Zweckverbände, Unternehmen und übrige Bereiche

Transferaufwendungen in der Sozial- und Jugendhilfe

FAG-Umlage

KVJS-Umlage

Summe
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Die einzelnen Ansätze bei den Sozialen Hilfen entwickeln sich wie folgt: 

 

Bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe entwickeln sich die Transferaufwendungen wie folgt:  

 

FAG-Umlage 

Im Haushaltsplanansatz ist die Verwendung der in der Jahresrechnung 2019 gebildeten Rückstellung 

für die FAG-Umlage von 1,90 Mio. EUR berücksichtigt. 

lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für die Schülerbeförderung, die Erstattungen der 

Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen, die Kosten für die Unterkunft sowie die Kosten für die 

Sammlung, den Transport und die Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle. Daneben enthält diese 

Aufwandsgruppe alle ordentlichen Aufwendungen, die nicht in den bereits beschriebenen Aufwands-

gruppen 12 bis 17 und den außerordentlichen Aufwendungen enthalten sind. 

Plan 2020

in EUR

Entwurf 2021

in EUR

67.050.950 70.108.000

5.400.500 6.220.200

8.995.000 10.285.000

9.305.000 9.137.500

41.721.000 42.738.100

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Transferaufwendungen *)

Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)

Eingliederungshilfe (Produktgruppe 32.10) (--> bis 2019: Produkt 31.10.02)

Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

(Produkte 31.10.05 und 31.10.08)

Hilfen für Flüchtlinge (Produktgruppe 31.30)

Soziale Hilfen (Produktbereiche 31 und 32)

davon entfallen auf:

Plan 2020

in EUR

Entwurf 2021

in EUR

54.546.650 52.637.700

4.327.700 1.531.800

50.218.950 51.105.900

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Transferaufwendungen *)

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)

davon entfallen auf:

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - UMA

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - sonstige (ohne UMA)
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Sonstige Personalaufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 

Die Ansätze wurden an die Prognose für das Haushaltsjahr 2020 angepasst. 

 

Rechts- und Beratungskosten 

Durch die Änderungen zum Kontenrahmen und den Zuordnungsvorschriften dürfen bei den Rechts- 

und Beratungskosten nur noch Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten 

gebucht werden. Die Aufwendungen für Beratungs-, Planungs- und Sachverständigenleistungen sind 

bei den Geschäftsaufwendungen als sonstige Beratungsleistungen zu veranschlagen. 

Schülerbeförderung 

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung im südlichen Landkreis werden ab 2020 bei den 

Transferaufwendungen veranschlagt. Durch die jährlichen Tarifanpassungen sowie höhere Erstattun-

gen an andere Landkreise im Sonderschulverkehr steigen die Aufwendungen.  

Geschäftsaufwendungen 

Für die Standortentwicklung Verwaltungsgebäude wurden 400 TEUR und für externe Prüfungs- und 

Unterstützungsleistungen zur Bearbeitung des Ersuchens des Landtags im Zusammenhang mit dem 

abgelehnten Antrag der Stadt Reutlingen auf Gründung eines Stadtkreises wurden 100 TEUR einge-

plant. Darüber hinaus wurden zur Beauftragung der Leistungsphasen 1 und 2 HOAI (Grundlagener-

mittlung und Vorentwurf) für die Sanierung der beruflichen Schulen in Metzingen und Reutlingen 300 

TEUR eingestellt.  

Erstattung Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen 

Die Erstattungen für die Delegationsaufwendungen der Stadt Reutlingen steigen um 2,98 Mio. EUR 

(5,25 %) von 56,66 Mio. EUR auf  59,64 Mio. EUR. Bei den wesentlichen Leistungen ergeben sich 

folgende Veränderungen: 

 

 

 

Plan 2020

in EUR

Entwurf 2021

in EUR

229.317 237.740

270.500 277.500

6.903.000 7.279.000

397.880 382.560

3.861.800 4.155.900

730.400 745.700

408.958 405.000

1.127.980 1.157.390

273.052 276.960

410.500 395.500

56.659.350 59.636.500

1.441.700 1.485.250

34.503.700 38.272.000

9.305.100 10.051.800

0 0

1.265.100 1.827.950

5.000,00 5.000,00

117.793.337 126.591.750

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personalaufwendungen und Aufwend. für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwendungen für Sammlung, Transport und Verwertung bzw. Entsorgung

der Abfälle

Summe

Übrige sonstige Aufwendungen

Erstattungen an übrige Bereiche

Rechts- und Beratungskosten

Schülerbeförderung

Mitgliedsbeiträge

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf/Fachliteratur/Vordrucke/Anzeigen/Sonstige 

Beratungsleistungen)

Aufwand für Porto und Telekommunikation

Dienstreisen

Versicherungen und Schadensfälle

Erstattungen für Personal an Land (VRG)

Erstattungen an private Unternehmen für Winterdienst

Erstatt. Sozialhilfeleist. an die Stadt Reutlingen im Rahmen der Delegation

Erstattung an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Abdeckung Betriebsverluste Kreiskliniken Reutlingen GmbH
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Erstattung an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe 

Beim Produkt 36.30.03 individuelle Hilfen für jungen Menschen wurde der Ansatz für die Erstattung 

an andere Träger im Hinblick auf die prognostizierten Fallzahlen und unter Berücksichtigung von Ta-

riferhöhungen angepasst. 

Grundsicherung für Arbeitsuchende 

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende wurden die aktuellen Entwicklungen berücksichtigt. Der 

Anstieg ist durch die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt begründet. 

Aufwendungen für die Sammlung, Transport und Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle 

Insbesondere durch die Erhöhung der Entsorgungsgebühren, der Anpassung der Sammlungs- und 

Transportentgelte (Preisgleitklausel) sowie die Einführung einer weiteren Tour bei der Problemstoffab-

fuhr steigen die Aufwendungen um 747 TEUR (8,02 %). 

Erstattung an übrige Bereiche 

Für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl in 2021 erhalten die Städte und Gemeinden 

Erstattungen in Höhe von 445 TEUR. 

lfd. Nr. 24 - Veranschlagtes Gesamtergebnis 

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem negativen Ergebnis von 4,13 Mio. EUR ab. Zum 

Ausgleich ist eine Entnahme aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

erforderlich.  

Die zu erwirtschaftenden Abschreibungen (abzüglich Auflösung von Zuweisungen) von ca. 6,46 Mio. 

EUR  sind um ca. 0,16 Mio. EUR höher als die in der Vergangenheit im Verwaltungshaushalt zu er-

wirtschaftende Mindestzuführung in Höhe der Kredittilgung von 6,30 Mio. EUR. 

  

Plan 2020

in EUR

Entwurf 2021

in EUR

6.199.000 7.255.000

10.650.000 12.400.000

34.717.000 34.340.000

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Eingliederungshilfe (Produktgruppe 32.10) (--> bis 2019: Produkt 31.10.02)

Erstattungsleistungen *)

Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)

Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

(Produkte 31.10.05 und 31.10.08)
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3.3.7 Gesamtfinanzhaushalt – Übersicht über die Ein- und Auszahlungen des Haus-

halts 2021 

Die Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts ergeben sich aus der nachfolgenden Über-

sicht: 

Gesamtfinanzhaushalt 

lfd. 
Nr. 

 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
Plan 2020  

in EUR 
Entwurf 2021  

in EUR 

1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2.300.000 2.390.000 

2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 304.233.370 309.125.922 

3. + Sonstige Transfereinzahlungen 6.859.310 6.838.900 

4. + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10.762.650 11.389.100 

5. + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.487.550 1.020.100 

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.521.700 37.041.200 

7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 403.500 1.549.000 

8. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 165.100 165.900 

9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 363.733.180 369.520.122 

10. - Personalauszahlungen 59.948.834 60.449.482 

11. - Versorgungsauszahlungen 0 0 

12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25.486.890 25.306.509 

13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.270.080 1.022.080 

14. - Transferauszahlungen 153.457.110 156.609.320 

15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 117.793.337 126.591.750 

16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 357.956.251 369.979.141 

17. = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 5.776.930 -459.019 

18. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.637.000 4.630.700 

20. + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 106.500 106.500 

21. + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen 42.000 41.000 

22. + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 

23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.785.500 4.778.200 

24. - Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 620.000 50.000 

25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.741.000 8.930.000 

26. - 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensge-
genständen 

1.659.580 2.581.900 

27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 

28. - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.555.000 4.740.000 

29. - 
Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-
ständen 

0 0 

30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.575.580 16.301.900 

31. = 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit 

-9.790.080 -11.523.700 

32. = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -4.013.151 -11.982.719 

33. + 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitio-
nen 

0 13.100.000 
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lfd. 
Nr. 

 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
Plan 2020  

in EUR 
Entwurf 2021  

in EUR 

34. - 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich ver-
gleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen 

6.800.000 19.400.000 

35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -6.800.000 -6.300.000 

36. = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands -10.813.151 -18.282.719 

 

3.3.7.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ein- und Auszahlungen 

lfd. Nr. 17 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 

Um den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zu erhalten, müssen die 

ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die nicht zahlungswirksamen 

Erträge und Aufwendungen bereinigt werden. 

 

Erstmals seit Einführung des NKHR können die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht abdecken.  

lfd. Nr. 18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 

Unter dieser Position werden die erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen ausgewiesen. 

2021 werden Zuwendungen bzw. Zuschüsse für das digitale Alarmierungssystem (70 TEUR), für die 

Digitalisierung der Schulen (636 TEUR), für die Kreiskliniken (Investitionsausschüttung KSK 1.000 

TEUR), Rückzahlung von Trägerzuschüssen für die Bettenhäuser Süd (2.212 TEUR), für den Ausbau 

der K 6742 Huldstetten-Geisingen (90 TEUR), K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörnach inkl. Rad-

weg (200 TEUR), K 6747 Radweg Pfronstetten-Aichelau (45 TEUR), K 6749 Radweg Aichelau-

Hayingen (32 TEUR) sowie für den Erwerb von beweglichen Vermögen der Straßenmeistereien (346 

TEUR) eingeplant. 

lfd. Nr. 20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 

Betreffen Veräußerungserlöse für Fahrzeuge und Geräte. 

lfd. Nr. 21 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 

Sind Rückflüsse aus gewährten Darlehen für den Bau von Pflegeheimen. 

Plan 2020

in EUR

Entwurf 2021

in EUR

Ordentliches Ergebnis 0 -4.130.242

zuzüglich Abschreibungen 8.636.767 8.396.268

zuzüglich Aufwand für Nachsorgerückstellung 62.400 66.400

zuzüglich Zuführung zur Rückstellung für Altersteilszeit 83.600 143.919

abzüglich Ertrag aus Gebührenrückstellung -475.700 -961.500

abzüglich Ertrag aus Entnahme ordentliche Rücklage -101.515 0

abzüglich Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -1.902.318 -1.932.158

abzüglich Auflösung von sonstigen SoPo -56.305 -53.706

abzüglich aktivierter Eigenleistungen -100.000 -90.000

abzüglich Inanspruchnahme Rückstellung für Anstieg FAG-Umlage -370.000 -1.898.000

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 5.776.930 -459.019
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lfd. Nr. 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

Für den Erwerb von Grundstücken zum Ausbau von Radwegen und Straßen wurden Mittel einge-

plant. 

lfd. Nr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 

Für folgende größere Vorhaben wurden im Haushaltsplan Mittel eingeplant: 

Einbau eines Aufzugs Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 47 (80 TEUR),  

Erschließungskosten Gebiet Staufenburg in Lichtenstein (150 TEUR), 

Theodor-Heuss-Schule Generalsanierung (2.200 TEUR), 

Laura-Schradin-Schule Sanierung Interimsgebäude (300 TEUR), 

Sanierung Berufsschule Münsingen (2.000 TEUR), 

Außenanlage Berufsschulzentrum Reutlingen (150 TEUR), 

Parkhaus Berufsschulzentrum Reutlingen (105 TEUR), 

K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen (190 TEUR),  

K 6742 Sanierung Huldstetten-Geisingen (1.400 EUR),  

K 6716 Sanierung OD Gniebel und Gniebel-Dörnach incl. Radweg (700 TEUR), 

K 6747 Radweg Pfronstetten-Aichelau (168 TEUR), 

K 6749 Radweg Aichelau-Hayingen (107 TEUR), 

K 6750 Radweg Burg Derneck (50 TEUR), 

K 6708 Sanierung Hanner Steige (100 TEUR), 

K 6768 Sanierung Kanal Gauselfingen-L385 Hausen (350 TEUR), 

K 6769 Sanierung OD Hundersingen 2. Bauabschnitt (365 TEUR) und 

K 6762 Radweg Riederich (50 TEUR). 

lfd. Nr. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 

Die geplanten Auszahlungen von 2.582 TEUR liegen deutlich über dem Ansatz 2020 von 1.660 

TEUR. 

Für die Ersatzbeschaffung eines Messbusses wurden 160 TEUR und für die Erneuerung des digitalen 

Alarmierungsnetzes wurden 140 TEUR eingeplant. Bei den Schulen wurden für Beschaffungen 1.443 

TEUR  (2020: 635 TEUR) und für Ersatzbeschaffungen bei den Straßenmeistereien wurden 600 

TEUR (2020: 615 TEUR) veranschlagt. 

lfd. Nr. 28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 

Folgende Maßnahmen sollen 2021 gefördert werden: 

Integrierte Leitstelle: Erneuerung der Technik mit 10 TEUR, Investitionsmaßnahmen der Kreiskliniken 

Reutlingen GmbH mit 3.000 TEUR und die Regionalstadtbahn Modul 1 mit 1.730 TEUR. 

lfd. Nr. 32 - Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 

Die Summe des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts (Nr. 17) und des Saldos aus 

Investitionstätigkeit (Nr. 31) ergibt für das Jahr 2021 einen veranschlagten Finanzierungsmitttelbedarf 

von 11,98 Mio. EUR (2020: 4,01 Mio. EUR). 

lfd. Nr. 35 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit 

Es sind auch für 2021 keine Kreditneuaufnahmen geplant. Für die Umschuldung laufender Darlehen 

wurden Einzahlungen und Auszahlungen von 13,10 Mio. EUR veranschlagt. 
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Für die ordentlichen Tilgungen der Darlehen wurden 6,30 Mio. EUR (2020: 6,80 Mio. EUR) in den 

Haushalt eingestellt. 

Der prognostizierte Schuldenstand (ohne Kassenkredite) zum 31.12.2020 von 54,16 Mio. EUR soll 

bis Ende 2021 auf 47,86 Mio. EUR abgebaut werden. 

lfd. Nr. 36 - Finanzierungsmittelbestand (Änderung) 

Im Finanzhaushalt wird ein Defizit von 18,28 Mio. EUR ausgewiesen. 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 40 Mio. EUR, die zur Liquiditätssicherung in An-

spruch genommen werden dürfen, soll jedoch nicht erhöht werden. 
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3.3.8 Teilhaushalte – Schwerpunkte 
 
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung 

 

Produktgruppe 11.24 - Grundstücks- und Gebäudemanagement 

Der Aufzug im Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 47 soll fertiggestellt und das Vergabeverfahren 

für die Planung und Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes abgeschlossen werden.  

 

Gebäudebewirtschaftungskosten 

Auf Basis der aktuellen Preisentwicklung und der Beibehaltung des Strombezugs von 100 % 

Ökostrom mit Gütesiegel wurde mit steigenden Energiekosten kalkuliert. 

 

Gebäudeunterhaltung 

Bei den Verwaltungsgebäuden in Reutlingen wurden im Hinblick auf die Neubauplanung nur die not-

wendigsten Maßnahmen aufgenommen. 

 

Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport 

 

Produktgruppe 21.20 und 21.30 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren sowie 

berufsbildende Schulen 

Aufgrund der Lage am Lehrstellenmarkt und der demografischen Entwicklung ist die Schülerzahl nur 

schwer planbar. Noch schwerer wird die Prognose durch die unsichere wirtschaftliche Entwicklung 

und die nicht vorhersehbaren Folgen für den Ausbildungsmarkt ausgelöst durch die Corona-Pandmie. 

 

Ein Schwerpunkt der künftigen Schulentwicklung ist die Digitalisierung und die damit verbundene 

Verwendung von neuen Medien im Unterricht. Basis sind die von den Schulen gemeinsam mit dem 

Kreismedienzentrum und der Verwaltung entwickelten Medienentwicklungspläne, die  für alle berufli-

chen Schulen des Landkreises Reutlingen vorliegen. Medienentwicklungspläne zeigen auf Basis der 

Bildungspläne den pädagogischen Bedarf auf und die daraus resultierende Ausstattung. Diese Pläne 

sind Voraussetzung für den Verwendungsnachweis für die Förderung aus dem DigitalPaktSchule. In 

der Planung werden außerdem Szenarien für die Umsetzung aufgezeigt. Darüber hinaus werden 

diese Pläne mit der regionalen Schulentwicklung vernetzt und in die Planungen zur baulichen Umset-

zung einfließen. Damit kann die Entwicklung der beruflichen Schulen im Sinne der Anforderungen an 

die Berufsbildung 4.0 vorangebracht werden. Im Laufe des Jahres 2020 entwickelten sich, ausgelöst 

durch die Corona-Krise, völlig neue Szenarien des Unterrichts die bisher bei der Digitalisierung nicht 

vorhersehbar waren. Auch gefördert durch das Sofortausstattungsprogramm Covid 19 wurde auf 

diese Anforderungen entsprechend reagiert. 

 

Gebäudeunterhaltung 

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Maßnahmen wurden 3,38 Mio. EUR einge-

plant. Schwerpunkte sind vor allem Sanierungen im technischen/energetischen Bereich. 

 

Gebäudebewirtschaftung 

Auf Basis der aktuellen Preisentwicklung und der Beibehaltung des Strombezugs von 100 % 

Ökostrom mit Gütesiegel wurde mit steigenden Energiekosten kalkuliert. 

 

Beschaffungen von beweglichem Sachvermögen 

Es wurden 1,44 Mio. EUR (2020: 0,63 Mio. EUR) für dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen 

sowie für die Digitalisierung veranschlagt. 
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Bauinvestitionen 

Für die Generalsanierung der Beruflichen Schule Münsingen wurden 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Für 

die Generalsanierung der Theodor-Heuss-Schule wurden 2,2 Mio. EUR eingeplant. Daneben sind 

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,2 Mio. EUR für die Generalsanierung der Theodor-

Heuss-Schule vorgesehen. Im Beruflichen Schulzentrum Reutlingen muss das Interimsgebäude bei 

der Laura-Schradin-Schule ersetzt werden. Insbesondere für die Gründungsmaßnahmen sind 0,3 

Mio. EUR vorgesehen. Um für die anstehenden Schulbausanierungen auf eine verlässliche Datenba-

sis aufbauen zu können, ist vorgesehen für alle Schulgebäude eine Generalplanung bis zur Leis-

tungsphase 2 (Vorplanung) zu erstellen. Dafür ist im Haushalt 2021 im Ergebnishaushalt eine erste 

Planungsrate mit 0,3 Mio. EUR veranschlagt. 

 

Produktgruppe 21.50 - Sonstige Schulische Aufgaben/Einrichtungen 

Diese Produktgruppe umfasst u. a. Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit, die Kreismedienzentren und die 

Betriebe gewerblicher Art. Das Kreismedienzentrum geht im Bereich Digitalisierung offensiv durch 

Beratung die Unterstützung der Schulträger der allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Reutlingen 

an und unterstützt insbesondere bei der Erstellung von Medienentwicklungsplänen. Landesweit füh-

rend ist das Kreismedienzentrum beim sogenannten „mobile device managemement“ und wird damit 

Strukturen zur Unterstützung der Schulträger schaffen. Unter diesem Projekt versteht man die Be-

treuung der mobilen Endgeräte, die im digitalisierten Unterricht verwendet werden. 

 

Produktgruppe 25.21 - Kreisarchiv 

Arbeitsschwerpunkte sind weiterhin die Langzeitarchivierung, Unterstützung bei der Einführung des 

Dokumentenmanagements, der neue Aktenplan und neue Ansätze bei der Kulturarbeit. 

 

Produktgruppe 26.10, 26.20, 27.40, 28.10, 42.10 - Kultur, Sport 

Bei der Förderung der Kultur, des Sport und der Erwachsenenbildung wurde entsprechend den Be-

schlüssen des Kreistags (u.a. KT-Drucksachen Nrn. IX-0574 bis IX-0574/13) eine Dynamisierung in 

Höhe von 2 % eingeplant. 

 

 

Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht und  

Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Sozialhaushalt 2021 

 

 

Produkt-

bereich 31

Soziale

Hilfen

EUR

Produkt-

bereich 32

Ein-

gliederungs-

hilfe

EUR

Produkt-

bereich 37

Schwer-

behinderten-

recht und

soziales Ent-

schädigungs-

recht

EUR

Produkt-

bereich 36

Kinder-,

Jugend-

und

Familien-

hilfe

EUR

Status-Quo-

Ausgleich

§ 22 FAG

Produktgruppe

61.10

EUR

Umlage

KVJS

Produktgruppe

61.10

EUR

Summe

EUR

Belastung

je Kreis-

einwohner

EUR

Ordentliche Erträge 72.958.147 8.631.557 193 17.500.920 6.500.000 0 105.590.817 367,53

Ordentliche Aufwendungen -99.428.437 -81.036.346 -1.111.135 -68.909.293 0 -1.530.000 -252.015.211 -877,18

Ordentliches Ergebnis -26.470.290 -72.404.789 -1.110.942 -51.408.373 6.500.000 -1.530.000 -146.424.394 -509,65

Kalkulatorisches Ergebnis -7.129.880 -540.949 -149.965 -3.392.774 -11.213.568 -39,03

Nettoressourcenbedarf/

-überschuss
-33.600.170 -72.945.738 -1.260.907 -54.801.147 6.500.000 -1.530.000 -157.637.962 -548,68
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Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht 

 

 
 

Der Nettoressourcenbedarf für den Teilhaushalt 4 beträgt im Jahr 2021 107,81Mio. EUR. Dies ent-

spricht einer Reduzierung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 6,66 Mio. EUR (5,82 %). 

 

Der Aufwand für die Transferleistungen liegt bei 162,40 Mio. EUR und steigt damit gegenüber dem 

Plan 2020 um rund 9,20 Mio. EUR (6,01 %). 

 

Die ordentlichen Erträge steigen von 65,34 Mio. EUR um 16,25 Mio. EUR (24,87 %) auf 81,59 Mio. 

EUR in 2021. 

 

Die wesentlichen Veränderungen werden bei den nachfolgenden Produktgruppen bzw. Produkten 

dargestellt.  

 

Produktgruppe 31.10.01 - Hilfe zur Pflege 

 

 
 

Der Nettoressourcenbedarf für das Produkt 31.10.01 beträgt im Jahr 2021 13,88 Mio. EUR. Dies ent-

spricht einer Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 2,02 Mio. EUR (17,03 %). 

 

Begründet wird dies durch steigende Fallzahlen und Vergütungssteigerungen (nicht zuletzt aufgrund 

der gesetzlichen Personalschlüsselverbesserungen in der Pflege und damit anhaltend hohen Ab-

schlüsse bei den Vergütungsverhandlungen).  

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist der überwiegende Wegfall von Unterhaltseinnahmen durch die 

Auswirkungen des Angehörigen-Entlastungsgesetzes. Mit diesem Gesetz wird die Einkommensgren-

ze für Unterhaltspflichtige auf 100 TEUR angehoben. Bisher waren lediglich Geringverdiener - Allein-

stehende mit einem Jahreseinkommen von bis zu 21,6 TEUR bzw. Familien bis zu einem Einkommen 

von bis zu 38,0 TEUR - von der Zahlungspflicht befreit. Damit reduzieren sich die Unterhaltsansprü-

che gegenüber Angehörigen um 270 TEUR (71,24 %). Das Gesetz führt daneben zu einem Anstieg 

der Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege, weil Pflegefälle früher in den Leistungsbezug kommen. 

 

Produktgruppe 31.20 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II 

 

 
 

Der Nettoressourcenbedarf für die Produktgruppe 31.20 beträgt im Jahr 2021 8,74 Mio. EUR. Dies 

entspricht einer Reduzierung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 6,47 Mio. EUR (42,52 %). 

Entwurf 2021

107,8 Mio. EUR

Nettoressourcenbedarf

Plan 2020

114,5 Mio. EUR

Entwurf 2021

13,9 Mio. EUR

Plan 2020

Nettoressourcenbedarf

11,9 Mio. EUR

Entwurf 2021

8,7 Mio. EUR

Plan 2020

15,2 Mio. EUR

Nettoressourcenbedarf
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Die ordentlichen Erträge steigen von 22,61 Mio. EUR um 10,52 Mio. EUR (46,54 %) auf 33,13 Mio. 

EUR in 2021. 

 

Im Jahr 2021 wird im SGB II von durchschnittlich 6.500 Bedarfsgemeinschaften (Vorjahr: 5.910 Be-

darfsgemeinschaften) ausgegangen. Die Steigerung der Fallzahlen ist auf die Corona-bedingten 

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zurückzuführen. Weitere konjunkturelle und wirtschaftliche Ent-

wicklungen der Unternehmen könnten erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und damit auf 

die Zahl der Bedarfsgemeinschaften haben. 

 

Durch das von der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Corona-Krise beschlossene Konjunk-

tur- und Krisenbewältigungspaket und durch das angekündigte Gesetz zur finanziellen Entlastung der 

Kommunen erhöht sich die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 SGB II ab 

01.01.2020 um 25 %-Punkte. Der Anteil des Bundes liegt 2021voraussichtlich bei 75,6 %. Damit er-

höhen sich die Erträge des Landkreises jährlich um rund 8,4 Mio. EUR.  

Die Bundesbeteiligung umfasst im Jahr 2021 folgende Bestandteile: 

- Sockel der Bundesbeteiligung (31,6 %) 

- Beteiligung zur Stärkung Kommunalfinanzen (1,2%) 

- Beteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket (5,2%) 

- Beteiligung für flüchtlingsbedingte Unterkunftskosten (12,6%) 

- Beteiligung aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket (25%) 

 

Produktgruppe 31.30 - Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler 

 

 
 

Der Nettoressourcenbedarf für die Produktgruppe 31.30 beträgt im Jahr 2021 2,62 Mio. EUR. Dies 

entspricht einer Reduzierung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 0,03 Mio. EUR (1,28 %). 

Die ordentlichen Erträge steigen von 7,30 Mio. EUR um 5 TEUR (0,07 %) auf 7,31 Mio. EUR in 2021. 

 

Zu den Empfängern von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gehören neben den 

Asylbewerbern auch geduldete Ausländer sowie Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge. 

 

Den Planungen für den Haushaltsplan wurden bei dieser Produktgruppe folgende Personenzahlen zu 

Grunde gelegt: 

 

 31.12.2020 31.12.2021 

Vorläufige Unterbringung 500 500 

Anschlussunterbringung 1.050 950 

 

Die Transferaufwendungen für die Personen in der vorläufigen Unterbringung wurden kostenneutral 

geplant. 

 

Für geduldete Ausländer, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, wurden 

Zuweisungen vom Land in Höhe von 4,24 Mio. EUR veranschlagt. 

 

Entwurf 2021

2,6 Mio. EUR

Plan 2020

2,7 Mio. EUR

Nettoressourcenbedarf
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Produktgruppe 32.10 - Eingliederungshilfe (bis 2019: Produkt 31.10.02) 

 

 
 

Der Nettoressourcenbedarf für die Produktgruppe 32.10 (bis 2019: 31.10.02) beträgt im Jahr 2021 

72,95 Mio. EUR. Dies entspricht einer Reduzierung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 

0,19 Mio. EUR (0,26 %). Die ordentlichen Erträge erhöhen sich von 7,33 Mio. EUR um 1,30 Mio. EUR 

(17,71 %) auf 8,63 Mio. EUR in 2021. 

 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) brachte grundlegende System- und Rechtsänderungen mit sich. 

Die Eingliederungshilfe lässt sich daher bei der Haushaltsplanung 2021 nicht mehr mit den Planun-

gen bis zum Jahr 2019 vergleichen. 

 

In der 3. Stufe des BTHG wurde die Eingliederungshilfe ab 2020 aus der Sozialhilfegesetzgebung 

herausgenommen. Dadurch ergaben sich neue Voraussetzungen für die Anrechnung von Vermögen 

und Einkommen. Das Vermögen und Einkommen der Ehepartner der Antragsteller wird daher seit 

2020 nicht mehr herangezogen. Die Vermögensfreigrenzen werden in der 2. Stufe auf 50 TEUR 

nochmal deutlich angehoben. Die früher möglichen Einnahmen aus Kostenerstattungen nach §§ 106 

ff. SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) fallen weg. 

 

Zudem wurde das Leistungsspektrum der Eingliederungshilfe erweitert, z. B. im Bereich der Teilhabe 

am gemeinschaftlichen kulturellen Leben in der Gemeinschaft und bei Hilfen zum Erwerb praktischer 

Kenntnisse und Fähigkeiten sowie bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung 

und im Bereich Hilfe zur Arbeit und Assistenzdiensten. Zudem kam es zu Verlagerungen von Fällen 

bei Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf aus der Hilfe zur Pflege (SGB XII) in die Eingliede-

rungshilfe (SGB IX). Ein erhebliches Kostenrisiko liegt im neuen Landesrahmenvertrag insbesondere 

durch höhere Betreuungsschlüssel in den Werkstätten für behinderte Menschen, höhere Stundensät-

ze bei den Fachleistungen und die Aufnahmen von Wagnis- und Risikozuschlägen als neue Vergü-

tungsbestandteile. 

 

Durch die gesetzlichen Änderungen ist insgesamt mit einer deutlichen Fallzahlensteigerung in den 

Folgejahren zu rechnen, die sukzessive anwachsen wird und derzeit noch nicht abschließend kalku-

lierbar ist. Die Planung 2021 ist zudem aufgrund verschiedener weiterhin unklarer Rahmenbedingun-

gen der Ausführungsgesetze und Regelungen des BTHG erschwert. 

 

Auf der Grundlage der Einigung in der Gemeinsamen Finanzkommission am 16.12.2019 erhalten die 

Träger der Eingliederungshilfe Ausgleichszahlungen für die BTHG-bedingten Mehraufwendungen. 

Der Landkreis Reutlingen erwartet für 2021 eine Zahlung in Höhe von 2,15 Mio. EUR. 

 

Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Produktbereich 36 - Kinder- und Jugendhilfe 

 

 
 

Entwurf 2021

72,9 Mio. EUR

Plan 2020

73,1 Mio. EUR

Nettoressourcenbedarf

Entwurf 2021

54,8 Mio. EUR

Plan 2020

Nettoressourcenbedarf

53,3 Mio. EUR
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Der Nettoressourcenbedarf für den Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beträgt im 

Jahr  2021 54,80 Mio. EUR. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjah-

res um 1,52 Mio. EUR (2,86 %). Der Aufwand für die Transferleistungen liegt bei 53,31 Mio. EUR und 

sinkt damit gegenüber dem Plan 2020 um rund 1,89 Mio. EUR (-3,42 %). Die ordentlichen Erträge 

gehen von 20,81 Mio. EUR um 3,31 Mio. EUR (15,91 %) auf 17,50 Mio. EUR in 2021 zurück. 

 

Insbesondere folgende Rahmenbedingungen werden das Haushaltsergebnis 2021 wieder beeinflus-

sen: 

1. Die Kostensteigerungen durch die Verhandlungen der Kostensätze, sowohl für die gesamten am-

bulanten Hilfen als auch die Tagessätze für die stationären Plätze sind nur bedingt steuerbar. 

2. Durch die Umsetzung der Inklusion und insbesondere durch den zunehmend geäußerten Wunsch 

von Eltern nach Beschulung ihres Kindes in einer Regelschule wird die Jugendhilfe für die Kosten 

der Schulbegleitung als Ausfallbürge für die Schulverwaltung des Landes vermehrt in Anspruch 

genommen werden. Die inzwischen gesetzlich geregelte Kostenerstattung des Landes erfolgt 

jeweils im September eines Kalenderjahres für das vergangene Schuljahr. Sie ist nicht 

kostendeckend. Für 2021 wird mit Aufwendungen in Höhe von 4,7 Mio. EUR gerechnet, die 

Erstattung des Landes wird voraussichtlich 0,55 Mio. EUR betragen. Zusätzlich werden sich im 

Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche auch Änderungen 

durch das BTHG  ergeben. Die jugendhilferechtlichen Verfahren sind im Hinblick auf die 

geänderten rechtlichen Bestimmungen laufend anzupassen.  

3. Die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes und die Weiterentwicklung der „Frühen Hilfen“ 

werden weitere finanzielle Auswirkungen haben. Es ist davon auszugehen, dass 25% der Fami-

lien, die im Rahmen der Frühen Hilfen betreut werden, einen Bedarf an erzieherischen Hilfen vor-

rangig in ambulanter Form haben. 

4.  Die Corona-Pandemie im Frühjahr/Frühsommer 2020 wirkt sich auch auf die Leistungen der Kin-

der- und Jugendhilfe und auf die Einkommenssituation von Eltern aus. Die genauen Auswirkungen 

werden sich erst im Laufe des zweiten Halbjahres 2020 und dann in Folge auch für 2021 ergeben. 

Zum Beispiel ist damit zu rechnen, dass sich Eltern durch geringeres Einkommen nicht mehr wie 

bisher an den Kosten der Kindertagesbetreuung beteiligen können, es werden mehr Eltern die 

Übernahme der Beiträge von Kindertageseinrichtungen beantragen. Aber auch in den erzieheri-

schen Hilfen ist damit zu rechnen, dass sich durch die veränderten familiären und wirtschaftlichen 

Situationen die Bedarfe der Familien verändern. Dies gilt sowohl für die sozialpädagogischen In-

halte als auch für den Umfang der Hilfen.   

Produktgruppe 36.20 - Allgemeine Förderung junger Menschen 

 
 

Diese Produktgruppe beinhaltet folgende Leistungen: Förderung der Entwicklung junger Menschen 

durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger 

nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger; 

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwin-

dung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 

13 SGB VIII. 

 

Entwurf 2021

2,8 Mio. EUR

Plan 2020

2,7 Mio. EUR

Nettoressourcenbedarf
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Wesentlicher Bestandteil ist die Schulsozialarbeit, die an allen Schularten gefördert wird. Für die 

Schulsozialarbeit wurden im Haushaltsplan 1,25 Mio. EUR (Vorjahr: 1,17 Mio. EUR) eingestellt. Das 

Land ist 2012 in die Finanzierung der Schulsozialarbeit eingestiegen. Daher hat der Landkreis (vgl. 

KT-Drucksache Nr. VIII-0642) seine Förderkriterien angepasst und weitere Schularten aufgenommen. 

Die wesentlichen Aufwendungen betreffen eine Pauschalstellenförderung aus der Jugendhilfe von 

19.184 EUR pro Vollzeitstelle. Voraussetzung ist ein Mindeststellenumfang von 50 %. Der Bedarf lag 

im Jahr 2020 bei ca. 65,4  Stellen und erhöht sich 2021 auf ca. 65,7 Stellen im ersten Halbjahr. Ne-

ben den Aufwendungen der Jugendhilfe, entsteht Mittelbedarf für 6,4 Stellen an den Beruflichen 

Schulen als Schulträger. Integriert in die Schulsozialarbeit ist die Förderung der Jugendberufshilfe an 

den beruflichen Schulen. Weitere wesentliche Leistungsbestandteile sind die Förderung der Mobilen 

Jugendarbeit, das Schulverweigerungsprojekt, die Förderung der Kulturwerkstatt sowie die Einzelfall-

hilfen zum Schulbesuch der Christian-Morgenstern-Schule. 

 

Zusammen mit Wirbelwind wird ein Schutzkonzept entwickelt, das die Themen Aufklärung und Sensi-

bilisierung zum Thema sexualisierte Gewalt, Etablierung von Schutznetzwerken und Schulung von 

Fachkräften und Multiplikatoren beinhaltet. 

 

In dieser Produktgruppe sind auch Erträge und Aufwendungen für minderjährige Flüchtlinge einge-

stellt, für die ein Angebot im Rahmen der Jugendsozialarbeit ausreichend ist. 

 

Produktgruppe 36.30 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

 
 

Die Produktgruppe beinhaltet die Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, die Beratung 

vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung, die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 

und Jugendliche sowie Hilfen für junge Volljährige. 

 

Produkt 36.30.03 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

 
 

Hilfen zur Erziehung §§ 27 bis 35 SGB VIII 

 

Der Zuschussbedarf für die Transferleistungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung beläuft  

sich auf 20,0 Mio. EUR (2020: 19,5 Mio. EUR). Gesellschaftliche Entwicklungen wie Orientierungslo-

sigkeit und mangelnde Kompetenzen in der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie Teilhabeeinschrän-

kungen und  mangelnde gesellschaftliche Integration lassen sich kaum beeinflussen und führen zu 

steigenden Bedarfen in der Jugendhilfe.  

Bei den Heimerziehungen muss damit gerechnet werden, dass die Aufwendungen steigen, da die 

Träger Entgeltverhandlungen führen und auch Tariferhöhungen sowie die Änderungen aus dem 

Rahmenvertrag einfordern. Nach wie vor zeichnen sich die Fälle durch ihre Komplexität und eine 

damit verbundene Kostenintensität aus. Teilweise werden für junge Menschen mit besonders hohen 

Belastungen spezialisierte und therapeutische Einrichtungen benötigt. 

Entwurf 2021

41,3 Mio. EUR

Nettoressourcenbedarf

Plan 2020

40,3 Mio. EUR

Entwurf 2021

34,1 Mio. EUR

Plan 2020

Nettoressourcenbedarf

32,8 Mio. EUR
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Das Kreisjugendamt nimmt bereits derzeit Leistungen bei der Erziehungsbeistandschaften und Lern-

therapie in eigener Verantwortung wahr. Diese wurden in 2018 mit Augenmaß durch die Schaffung 

und Besetzung von vier Personalstellen ausgebaut.  

Die Weiterentwicklung von sozialraumorientierten Konzepten dient durch gezielte Vernetzung einer 

strategischen Entwicklung von Lebensräumen und zielgerichteten Maßnahmen, die sich an den kon-

kreten Bedarfslagen und den Potenzialen der Menschen im Sozialraum orientieren.   

 

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII),  

Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) 

 

Der Zuschussbedarf für die Transferleistungen in diesem Bereich beläuft sich auf ca. 

9,51 Mio. EUR (2020: 9,05 Mio. EUR). Bei seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen steigt der 

Bedarf weiterhin an. Insbesondere die Beschulung ist ohne Schulbegleitung oder sonstigen Hilfen 

nicht möglich. Die pauschalierte Erstattung des Landes für diesen Personenkreis in Höhe von 0,55 

Mio. EUR wird bei weitem nicht den Aufwand decken. Durch neue Konzepte im Rahmen der Schul-

begleitung wird die Hilfe qualitativ verändert und führt zu einer Reduzierung des Aufwandes. Das 

Konzept sieht im Wesentlichen vor, die bisher üblichen Einzelbetreuungen durch eine gruppenbezo-

gene Lösung zu ersetzen. Dadurch können die Schulbegleitungen deutlich bedarfsgerechter einge-

setzt werden. 

Zusätzlich ergeben sich Änderungen in der Ausrichtung der Hilfen und auch in den Verfahren durch 

die Umsetzung des BTHG, das auch für die Jugendhilfe gilt.  

Bei den jungen Volljährigen, die aus der Jugendhilfe herauswachsen, sind vorübergehende An-

schlusshilfen zu entwickeln und zu gestalten. 

 

Produktgruppe 36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 

 
 

Diese Produktgruppe beinhaltet folgende Leistungen: Familienergänzende Betreuung, Erziehung und 

Bildung von Kindern von 0 – 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpfle-

gung. In den Bereichen der Einzelförderung (Übernahme von Teilnahmebeiträgen, Gewährung von 

Tagespflegegeld) beträgt der Zuschussbedarf für die Transferleistungen 5,02 Mio. EUR (2020: 4,61 

Mio. EUR). Seit 01.08.2013 hat jedes Kind ab dem ersten Geburtstag einen Anspruch auf einen Be-

treuungsplatz. Dieser kann sowohl in einer Einrichtung als auch bei einer Tagespflegeperson in An-

spruch genommen werden.   

Dies bedeutet zum einen, dass die Aufwendungen für individuelle Einzelförderung von Kindern, vor 

allem der 0 - 3-jährigen weiter steigen werden. Zum anderen wird die Zuwendung an den Tagesmüt-

terverein höher, da dieser mehr Vermittlungen sicherstellen muss.  

 

Zum 01.01.2019 wurden die laufenden Geldleistungen für alle Kinder auf 6,50 EUR pro Betreuungs-

stunde und Kind angehoben. Zum 01.10.2017 trat die geänderte Kostenbeitragstabelle in Kraft. Die 

FAG-Zuweisung wird erst Anfang 2021 mitgeteilt. Die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommis-

sion zum Pakt für gute Bildung und Betreuung wurde bei der der Aufstellung des Haushaltsplans mit 

zusätzlichen Erträgen von ca. 0,2 Mio. EUR berücksichtigt. 

Entwurf 2021

6,9 Mio. EUR

Plan 2020

6,8 Mio. EUR

Nettoressourcenbedarf
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Produktgruppe 36.80 - Kooperation und Vernetzung 

 
 

Die Produktgruppe umfasst zum einen das Produkt Frühe Hilfen, in dem es zu einem wesentlichen 

Teil um Vernetzung von Angeboten für Schwangere, alleinerziehende Mütter und Väter und Familien 

mit Kindern im Alter von 0-3 Jahren geht und zum anderen Leistungen, die als Querschnittsaufgabe 

bezogen auf die Produktgruppen 36.20 bis 36.50 erbracht werden. 

 

Produktgruppe 36.90 - Unterhaltsvorschussleistungen 

 

Am 01.07.2017 trat die Erweiterung des Unterhaltsvorschussgesetzes mit folgenden Regelungen in 

Kraft: 

 

- die Förderhöchstbezugsdauer von bislang 72 Monaten entfiel komplett 

 

- künftig haben auch Kinder ab dem 12. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit einen Anspruch auf Unter- 

  haltsvorschussleistungen. 

 

- für Kinder, die sich im Bezug von SGB II Leistungen befinden bzw. deren Eltern SGB II Leistungen  

  beziehen, ist eine individuelle Prüfung vorzunehmen. 

 

Bis zum 30.06.2017 galt die sogenannte Drittelregelung. Danach trugen Bund, Land und Kommune 

die Nettotransferaufwendungen zu je einem Drittel. Mit der Änderung des Gesetzes zur Durchführung 

des Unterhaltsvorschussgesetzes sollen die konnexitätsrelevanten Auswirkungen der Änderungen 

des Unterhaltsvorschussgesetzes geregelt werden. Der durch die Änderungen entstandene Mehr-

aufwand soll durch die Absenkung der Kostenbelastungsquote der Land- und Stadtkreise von  33 % 

auf 30 % ausgeglichen werden. Im Jahr 2020 soll eine rückwirkende Betrachtung und Anpassung 

auch für die Vergangenheit erfolgen. 

 

Für das Jahr 2021 wurden Bruttotransferaufwendungen von 4,72 Mio. EUR (2020: 4,89 Mio. EUR) 

geplant. Darin einbezogen sind zum einen Fallzahlensteigerungen aber auch geringere Leistungsbe-

träge aufgrund der Anrechnung des höheren Kindergeldes.  

Die bisher sehr gute Rückgriffquote des Landkreises hat sich durch die Ausweitung des berechtigten 

Personenkreises deutlich verschlechtert. Zum einen kann der Rückgriff beim unterhaltspflichtigen 

Elternteil nur mit zeitlichem Verzug zur Bewilligung erfolgen. Ist z.B. ein gerichtlicher Titel zu erwirken, 

ist von einem Zeitraum von ca. 1 Jahr nach Bewilligung auszugehen. Zum anderen können Forde-

rungen beim Unterhaltspflichtigen, der sich im Bezug von Leistungen nach SGB II befindet, wie bei 

allen anderen Land- und Stadtkreisen nicht wie bisher verfolgt werden. Auch für 2021 wird von einer 

Rückgriffquote mit 25 % ausgegangen. Im Jahr 2019 lag der Landkreis Reutlingen landesweit an 

achter Stelle mit einer Quote von 27,35 %. In den Jahren 2011 bis 2018 bewegte sich der Landkreis 

zwischen den Plätzen 1 bis 6 im landesweiten Vergleich. 

Entwurf 2021

1,9 Mio. EUR

Nettoressourcenbedarf

Plan 2020

1,5 Mio. EUR

Entwurf 2021

2,0 Mio. EUR2,0 Mio. EUR

Nettoressourcenbedarf

Plan 2020
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2018 2019 2020 2021

EUR EUR EUR EUR

Die Gesamtsummen betragen:

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

(u.a. Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe bis 31.12.2019,

Grundsicherung)

Erträge / Einnahmen 25.567.004 27.478.338 19.451.500 21.627.500

Aufwendungen / Ausgaben** 100.925.151 108.073.309 34.615.500 39.602.400

Ergebnis 75.358.148 80.594.971 15.164.000 17.974.900

31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Erträge / Einnahmen 20.552.910 20.534.706 20.499.500 30.732.000

Aufwendungen / Ausgaben 31.787.298 30.673.303 32.503.700 36.172.000

Ergebnis 11.234.388 10.138.597 12.004.200 5.440.000

31.30 Hilfen für Flüchtlinge

Erstattung vom Land FlüAG-Pauschale (incl. Rechn.-Abgrenz.) 3.519.621 2.612.600 2.645.000 2.777.500

Erträge / Einnahmen 4.441.657 4.284.739 4.656.760 4.529.417

Aufwendungen Spitzabrechnung FlüAG-Pauschale Vorjahre 410.218 6.037.898 0 0

Aufwendungen / Ausgaben 8.465.412 7.833.430 9.305.000 9.137.500

Ergebnis 914.352 6.973.989 2.003.240 1.830.583

31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge / Einnahmen 0 0 0 0

Aufwendungen / Ausgaben 81.911 78.822 85.000 85.000

Ergebnis 81.911 78.822 85.000 85.000

31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Erträge / Einnahmen 902 951 1.000 1.000

Aufwendungen / Ausgaben** 185.280 204.916 198.900 270.000

Ergebnis 184.378 203.964 197.900 269.000

32.10 Eingliederungshilferecht SGB IX Teil 2

Erträge / Einnahmen 0 0 6.162.000 7.410.000

Aufwendungen / Ausgaben** 0 131.853 76.488.000 77.131.100

Ergebnis 0 131.853 70.326.000 69.721.100

36.20 Jugendsozialarbeit

36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege

Erträge / Einnahmen 20.711.464 16.224.691 15.855.150 12.691.000

Aufwendungen / Ausgaben 48.496.979 50.187.925 50.297.050 48.580.400

Ergebnis 27.785.516 33.963.234 34.441.900 35.889.400

36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge / Einnahmen 3.022.496 3.725.398 3.929.680 3.791.400

Aufwendungen / Ausgaben 4.089.836 4.271.215 4.899.600 4.726.800

Ergebnis 1.067.340 545.817 969.920 935.400

61.10 Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG

Erträge / Einnahmen 6.205.141 6.457.639 6.528.000 6.500.000

Gesamterträge / - einnahmen 84.021.194 81.319.062 79.728.590 90.059.817

Gesamtaufwendungen / -ausgaben 194.442.085 207.492.671 208.392.750 215.705.200

Gesamtergebnis 110.420.891 126.173.609 128.664.160 125.645.383

* ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

** Die Aufwendungen / Ausgaben beinhalten die Nettoaufwendungen /-ausgaben der Delegation Stadt Reutlingen.

Entwicklung der sozialen Leistungen*

Produktgruppe

Bezeichnung

Zusammenstellung der Leistungen und der Ersätze/Erstattungen

der sozialen Leistungen.

AnsatzIST
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Teilhaushalt 6 - Gesundheit 

Produktgruppe 41.10 - Krankenhäuser 

Zur Verbesserung und Stabilisierung der finanziellen und wirtschaftlichen Lage der Kreiskliniken 

Reutlingen GmbH wurde das „Zukunftskonzept Kreiskliniken Reutlingen 2018“ entwickelt und die 

Eckpunkte vom Kreistag am 24.03.2014 (KT-Drucksachen Nr. VIII-0679 bis VIII-0679/2) befürwortet. 

Eine wesentliche Säule dieses Konzepts war der Ausgleich der aufgelaufenen Bilanzverluste durch 

den Alleingesellschafter Landkreis Reutlingen. Von 2014 bis 2018 wurden die bis 31.12.2015 ent-

standenen Bilanzverluste in Höhe von 23,79 Mio. EUR vollständig ausgeglichen. Daneben hat der 

Landkreis die Investitionen der Kreiskliniken pro Jahr mit 2,0 Mio. EUR gefördert. 

Die Kreiskliniken haben das mit dem Zukunftskonzept gesetzte wirtschaftliche Ziel, dass ab dem Jahr 

2018 keine negativen Jahresergebnisse mehr erwirtschaftet werden, also die schwarze Null erreicht 

wird, deutlich verfehlt. So musste im Geschäftsjahr 2018 ein Jahresergebnis von  -4,89 Mio. EUR 

(2017: -6,69 Mio. EUR) verzeichnet werden. Das Jahresergebnis 2019 wird voraussichtlich nochmals 

deutlich schlechter. Auch im Geschäftsjahr 2020 ist vor allem ausgelöst durch die Corona-Pandmie 

mit einem deutlich negativen Jahresergebnis zu rechnen. Der Verwaltungsausschuss wurde regel-

mäßig über die wirtschaftliche Entwicklung informiert. 

Vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat der Kreiskliniken im Jahr 2018 einen Prozess auf den 

Weg gebracht mit dem Ziel, die grundlegende Frage der strategischen und organisatorischen Aus-

richtung der Kreiskliniken in den nächsten 5 Jahren ergebnisoffen zu prüfen und zu entscheiden. Ein 

Baustein davon ist die Vergabe des Managements an ein externes Unternehmen. Nach einem um-

fangreichen, strukturierten europaweiten Vergabeverfahren hat der Kreistag am 16.03.2020 be-

schlossen, mit der Regionalen Kliniken Holding RKH GmbH (RKH) einen entgeltlichen Geschäftsbe-

sorgungsvertrag von Managementleistungen für die Kreiskliniken Reutlingen GmbH abzuschließen 

(KT-Drucksache Nr. X-0130). Die RKH stellt seit 01.05.2020 die Geschäftsführung der Kreiskliniken. 

Daneben setzt die RKH weitere ausgewählte qualifizierte Mitarbeiter im Rahmen der Geschäftsfüh-

rungsaufgabe zur Unterstützung der Geschäftsführung und zur Erfüllung der von ihr zu erbringenden 

Leistungen als qualifizierte Managementressource ein. Der mit der RKH vereinbarte Projektplan für 

2020 und 2021 sieht vor, dass der Aufsichtsrat und der Kreistag über die Ergebnisse der Bestands-

aufnahme in den Kreiskliniken und über das zukünftige bauliche und medizinische Konzept informiert 

werden. 

Bei den Kreiskliniken stehen in den nächsten 5 bis 10 Jahren große Investitionen für Baumaßnahmen 

an. Für diese notwendigen Investitionen muss im Kreishaushalt eine angemessene Finanzierungs-

vorsorge getroffen werden. Zur Förderung der laufenden Investitionen wurde der Zuschuss ab dem 

Haushaltsjahr 2019 auf 3,0 Mio. EUR erhöht. Im Finanzhaushalt und in der Finanzplanung in den 

Jahren 2020 bis 2023 wurden wieder jährlich 3,0 Mio. EUR Investitionszuschüsse eingeplant. 

 

Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung 

 

Produktgruppe  51.10.07 - ÖPNV-Konzepte und Nahverkehrsplanung 

 

Für den neuen Nahverkehrsplan und die dafür notwendige rechtliche und konzeptionelle Begleitung 

werden weitere Mittel notwendig sein, insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 30 TEUR eingeplant. 

Der Beschluss des Nahverkehrsplanes ist für das 1. Halbjahr 2021 vorgesehen. 
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Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft 

 

Produktgruppe 53.70 - Abfallwirtschaft 

 

Mit der Einführung des neuen Abfallgebührensystems konnte das Verhalten der Bürger in Bezug auf 

Mülltrennung bzw. -vermeidung nachhaltig verändert werden. Nach der anfänglich sehr starken Zu-

nahme der Bioabfallmenge und der Reduzierung der Restmüllmenge aufgrund der flächendeckenden 

Einführung der Biotonne steigen die Müllmengen derzeit nur geringfügig an. Die Restmüllmenge liegt 

immer noch ganz wesentlich unter der Menge vor Einführung des neuen Abfallgebührensystems. Um 

eine weitere Reduzierung der Restmüllmenge zu erreichen und um wertvolle Rohstoffe aus dem 

Restmüll abzugreifen wird die Problemstoffabfuhr ab dem Jahr 2021 um eine weitere Tour erweitert. 

Hierdurch sollen vor allem Elektrogeräte aus dem Restmüll geholt werden. Um auch weiterhin einen 

hochwertigen Kompost zu erhalten und den gestiegenen umweltrechtlichen Standards gerecht zu 

werden, wird die Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich der Bioabfallqualität verstärkt werden, um damit eine 

Reduzierung des Plastikanteils im Bioabfall zu erreichen. Die Verwaltung prüft derzeit, wie es mit der 

Bioabfallverwertung und dem Standort Komposthof in Pfullingen weitergehen soll. Die Kalkulation der 

Abfallgebühren für 2020/2021 ergab unveränderte Abfallgebühren für die Haushalte und Gewerbebe-

triebe im Entsorgungsgebiet des Landkreises. 

 

Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV 

 

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen 

 

Im Rahmen des vom Kreistag beschlossenen Investitionsprogramms erfolgt die Verbesserung und 

der Ausbau des Kreisstraßen- und Kreisradwegenetzes mit einer Länge von 268,6 km (Baulast Land-

kreis). Dieses Investitionsprogramm für Kreisstraßen und Kreisradwege wird jährlich fortgeschrieben. 

Der Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz befasste sich in seiner Sitzung am 

30.09.2020 mit der Fortschreibung für die Jahre 2021 – 2024 (KT-Drucksache Nr. X-0185). 

 

Der mittelfristige Investitionsrahmen im Bereich der Kreisstraßen ergibt folgendes Bild (in 1.000 EUR): 

  2021 2022 2023 2024 Gesamt jährlich  
              

Investitionen  
(Finanz-HH) 

5.525 4.350 4.355 4.860 19.090 4.733 

 
FAG-Zuschüsse,  
LGVFG-Mittel, 
Veräußerungs-
erlöse 

818 751 551 636 2.756 689 

 
      

Eigenmittel 
4.707 3.599 3.804 4.224 16.334 4.084 

 

Im Haushaltsentwurf 2021 sind für Investitionen 5,53 Mio. EUR und Belagsmaßnahmen 0,90 Mio. 

EUR bei den Kreisstraßen vorgesehen, der Eigenfinanzierungsanteil liegt bei 5,61 Mio. EUR. 

 

Investitionsschwerpunkt ist im Jahr 2021 der Ausbau der K 6742 von Huldstetten nach Geisingen mit 

Neubau eines Radweges sowie die Fertigstellung der K 6716 mit Radweg von der OD Gniebel bis 

nach Dörnach. Zudem sollen die Radwege von Pfronstetten nach Aichelau und von Aichelau nach 
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Hayingen gebaut werden. In der OD Hundersingen ist der zweite Bauabschnitt, der in Abstimmung 

mit der Stadt Münsingen ausgeführt wird, vorgesehen. 

 

In der Wasserschutzgebietszone II der K 6768 zwischen der Kreisgrenze nach Gauselfingen und der 

Abzweigung der L 385 Hausen soll der Straßenkanal saniert werden. 

Für die Vorbereitung zukünftiger Projekte sind Mittel für Kostenbeteiligungen, Planungs- und Vermes-

sungsleistungen sowie Baugrund- und Naturschutzgutachten eingestellt.  

 

Auf der K 6722 wird von Sickenhausen bis zum Anschluss K 6720 sowie an der K 6720 von Altenburg 

nach Rommelsbach der Belag erneuert. An der K 6731 OD Willmadingen BA I wird ebenfalls der Be-

lag im Zuge der von der Gemeinde geplanten Tiefbaumaßnahmen erneuert. 

 

Bei den Fahrzeugen ist die Erneuerung eines LKW, eines Radladers, eines Streckenkontrollfahr-

zeugs, eines Mannschaftstransportwagens, mehrerer Anhänger zur Sicherung der Arbeiten auf der 

Straße sowie einiger Kleingeräte sowie Winterdienstausrüstung geplant. 

 

Produktgruppe 54.70 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV 

 
 

Der ÖPNV dient der Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrs-

leistungen. Im Landkreis Reutlingen wurden Beförderungsleistungen im ÖPNV von den Verkehrsun-

ternehmen bislang im Wesentlichen eigenwirtschaftlich erbracht. Aufgabe des ÖPNVs wird es auch 

im Jahr 2021 sein, die bestehenden Angebote zu erhalten und auszubauen. Dazu gehören u.a. die 

Umsetzung erster Maßnahmen aus dem beschlossenen Nahverkehrsplan, die Umsetzung der Ange-

bote des Anmeldelinienverkehrs im Landkreis und der Angebote im Rahmen des Freizeitverkehrs.  

 

Das Teilraumkonzept „Südlicher Landkreis“ ist nach Beschluss der Vergabe durch den Kreistag im 

Mai 2019 (siehe KT-Drucksachen Nr. IX-0663) mit wesentlich verbessertem Angebot im September 

2019 gestartet. Im Haushalt 2021 sind Betriebskosten in Höhe von 2,67 Mio. EUR veranschlagt. Zur 

Finanzierung des Bruttovertrages stehen dem Landkreis geschätzte Fahrgeldeinnahmen in Höhe von 

1,39 Mio. EUR zu. Die Schätzung beruht auf Fahrgastzahlen vor der Corona-Pandemie und wurde 

nicht angepasst, da die Entwicklung der Fahrgastzahlen in 2021 nicht vorhersehbar ist. Im Jahr 2020 

werden die entgangenen Einnahmen aufgrund der gesunkenen Fahrgastzahlen über den ÖPNV-

Rettungsschirm von Bund und Land zumindest teilweise ausgeglichen.  

 

Die 1. Förderphase der Schnellbuslinie eXpresso unter Beteiligung des Landkreises, der Städte Reut-

lingen und Pfullingen sowie der Gemeinden Pliezhausen und Walddorfhäslach und der Reutlinger 

Stadtverkehrsgesellschaft (RSV) ist Ende 2019 ausgelaufen. Im Rahmen der Fortführung des eX-

presso wurde im Mai 2019 in Abstimmung mit den beteiligten Gemeinden ein Fortführungsantrag 

gestellt. Die 2. Förderphase wurde bis zum Fahrplanwechsel 2023 bewilligt. Für den Betrieb des eX-

presso sind im Haushalt 2021 Fördermittel vom Land in Höhe von ca. 0,28 Mio. EUR und ein Zu-

schussbedarf in Höhe von 0,16 Mio. EUR eingeplant (vgl. KT-Drucksache Nr. IX-0607).  

 

Die 2. Regiobuslinie X2 Bad Urach - Münsingen hat am 13.09.2019 ihren Betrieb aufgenommen, der 

vom Land mit einem Zuschuss in Höhe von ca. 0,21 Mio. Euro jährlich gefördert wird. Für den Betrieb 

der Regiobuslinie ist im Haushalt 2021 ein Zuschussbedarf in Höhe von ca. 0,23 Mio. EUR vorgese-

hen. 

Entwurf 2021

4,0 Mio. EUR

Nettoressourcenbedarf

Plan 2020

3,4 Mio. EUR



 

 
Haushaltsplan 2021 

 

   

- 47 - 

Der Landkreis finanziert außerdem Betriebsleistungen für weitere kleine Linien wie z. B. die Linie 102 

(KT-Drucksache Nr. X-0334) und die Linie 172 (KT-Drucksache Nr. X-0159), deren Aufgabe überwie-

gend in der Verbindung von Gemeinden als Schulstandorte liegt. Zusätzlich sind Ausgaben für die 

Anmeldeverkehre im Landkreis und einzelne Freizeitlinien wie z. B. den SonnenalbExpress und den 

Biosphärenbus im Haushalt 2021 eingeplant.  

 

Für das aus Bundesmitteln geförderte Projekt „LandMobil“ wird ab Januar 2021 eine 50% - Stelle 

benötigt, die zu 80 % gefördert wird. Der Landkreis trägt im Jahr 2021 ein Defizit in Höhe von ca. 25 

TEUR. 

 

Die Vereinbarung über die Beteiligung des Landkreises und der Gemeinden im Ermstal an den Kos-

ten der ENAG zur Instandhaltung der Infrastruktur der Ermstalbahn ist bis zum Fahrplanwechsel im 

Dezember 2020 befristet. Die Verkehrsleistungen werden im Übergangszeitraum vom Dezember 

2020 bis zur Inbetriebnahme der Regional-Stadtbahn im Dezember 2022 in den Verkehrsvertrag des 

Landes mit der RAB aufgenommen. Das Land hat sich bereit erklärt, im Übergangszeitraum die Hälfte 

der Mehrkosten für den Betrieb der Ermstalbahn gegenüber den bisherigen Kosten zu tragen. Im 

Haushaltsplan 2021 sind auf Basis erster Schätzungen Kosten in Höhe von 0,76 Mio. EUR einge-

plant. 

 

Im Rahmen der Kommunalisierung der Leistungen nach § 15 ÖPNVG (ehemals § 45 a - Zuweisun-

gen vom Land) wurde von den naldo-Landkreisen eine einheitliche allgemeine Regelung erarbeitet 

die bis Ende 2020 gilt und vom Kreistag am 14.05.2018 beschlossen wurde (siehe KT-Drucksache 

Nr. IX-0502). Die Zuweisungen vom Land in Höhe von je 4,68 Mio. EUR für die Jahre 2019 und 2020 

wurden entsprechend dieser allgemeinen Vorschrift in voller Höhe als Ausgleichsleistungen an die 

Verkehrsunternehmen ausbezahlt. 

 

Ab dem Jahr 2021 wird die Verteilung der Zuweisungen des Landes nach neuen Parametern erfol-

gen. Gleichzeitig werden die Zuweisungen ab dem Jahr 2021 bis zum Jahr 2023 stufenweise von 

landesweit 200 Mio. EUR auf 250 Mio. EUR angehoben. Bislang werden die Zuwendungen auf Basis 

einer naldoweit zwischen den Landkreisen abgestimmten allgemeinen Regelung ausbezahlt, die En-

de 2020 ausläuft. Eine neue zwischen den naldo-Landkreisen abgestimmte allgemeine Vorschrift soll 

die künftige Mittelverteilung regeln.  

 

Für den Verkehrsverbund naldo fallen Zahlungen in Höhe von 0,61 Mio. EUR an. Der Eigenaufwand 

der Verbundgesellschaft wird sich gegenüber 2020 u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen bei den Per-

sonalkosten um 2,5 % erhöhen.  

 

Die Gremien aller Projektpartner haben Mitte 2018 die Kostenzusagen für die Ausschreibungs- und 

Ausführungsplanung sowie den Bau von Modul 1 beschlossen und die ENAG beauftragt, den vorzei-

tigen Maßnahmebeginn zu beantragen. Anfang September 2018 wurde die Unbedenklichkeitserklä-

rung vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg ausgestellt. 

 

Die Kosten für die Ausschreibungs- und Ausführungsplanung belaufen sich auf insgesamt ca. 4 Mio. 

EUR netto. Die anteiligen Kosten für den Bau belaufen sich für die kommunale Seite auf insgesamt 

ca. 7,7 Mio. EUR netto. Der Landkreis beteiligt sich mit ca. 5,01 Mio. EUR an diesen Kosten (vgl. KT-

Drucksache Nr. IX-0528/1). Der Mittelabfluss wurde im Haushaltsplan 2021 im Rahmen der vom 

Kreistag beschlossenen Gesamtbeteiligung an den tatsächlichen Mittelabfluss angepasst. Im Haus-

haltsjahr 2021 sind Haushaltsmittel in Höhe von 1,73 Mio. Euro eingeplant. 

 

Nach Vorliegen der Ergebnisse der Aktualisierung der Standardisierten Bewertung für das Gesamt-

projekt ist die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise i.S. Gesamtprojekt vorgesehen. Die 
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Ergebnisse der vom Landkreis in Auftrag gegebenen vereinfachten Machbarkeitsstudie für den Stre-

ckenabschnitt Reutlingen - Südbahnhof bis Kleinengstingen werden in die Aktualisierung der Stan-

dardisierten Bewertung einfließen. 

 

Seit der Gründung des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb im Februar 2019 hat dieser 

die Steuerung und Koordinierung für das Gesamtprojekt übernommen. Für die Umlage an den 

Zweckverband sind im Haushaltsplan 2021 0,35 Mio. Euro eingeplant. 

 

3.4 Finanzplan 2020 bis 2024 

 

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisie-

rung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 lagen zum Zeit-

punkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vor. Auf Basis der September-Steuerschätzung wurde eine 

optimistische Entwicklung angenommen. Folgende Indexzahlen wurden für die Entwicklung der Steu-

erkraftsummen zu Grunde gelegt  (2021 = 100 v. H.): 2022 = 100, 2023 = 103 und 2024 = 106. Im 

Haushaltsplanentwurf 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung wurden keine Bilanzverlustaus-

gleiche eingestellt. Der vom Kreistag mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2017 (KT-

Drucksache Nr. IX-0308/1) mehrheitlich beschlossene und in der Klausurtagung des Kreistags am 14. 

und 15.07.2017 gesetzte Schwerpunkt - Abbau der absoluten Verschuldung - wurde im Haushalt 

2021 umgesetzt. Daneben ist der Beschluss des Kreistags zur Schaffung von Handlungsspielräumen 

zur Finanzierung künftiger Bauinvestitionen der Kreiskliniken Reutlingen GmbH in der Planung be-

rücksichtigt. In den Jahren 2021 bis 2024 soll die absolute Verschuldung um 12,3 Mio. EUR auf 41,86 

Mio. EUR sinken. Die Liquidität soll in 2021 und 2022 um ca. 28,18 Mio. EUR abgebaut werden. 

Durch diese Planungsprämissen kann im Jahr 2021 der Kreisumlagehebesatz abgesenkt und im Fi-

nanzplanungszeitraum ein Anstieg des Kreisumlagehebesatzes gedämpft und ein relativ stabiler He-

besatz von 31,00 % bis 32,50 % dargestellt werden. 

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist durch die Corona-Pandemie von erheblichen Unsicherhei-

ten geprägt. Es besteht eine große Gefahr von weiteren Rückschlägen für die Deutsche Wirtschaft. 

Dadurch kann auch der Arbeitsmarkt noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Eine solche 

Entwicklung würde sich vor allem auf die Steuereinnahmen und die Aufwendungen für die Sozialleis-

tungen auswirken. Dieses ist in der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt. Daneben be-

steht ein Risiko in der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. 

Durch die unverändert vorhandene strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch Bund und 

Land sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden auch in den künftigen Jahren auf den 

Landkreis weitere hohe finanzielle Belastungen zukommen. 

Die Investitionstätigkeit des Landkreises ist im gesamten Finanzplanungszeitraum relativ konstant. 

Für die Kliniken sind im gesamten Finanzplanungszeitraum jährliche Zuschüsse für Investitionen von 

3,0 Mio. EUR eingeplant. 

Kredite – Schuldendienst 

Nach Abschluss der großen Klinikinvestitionen und deren Finanzierung wurde im Jahr 2005 ein 

Schuldenstand von 81,5 Mio. EUR erreicht. Die positive wirtschaftliche Entwicklung und der Anstieg 

der kommunalen Steuerkraft machten es möglich, auf Kreditaufnahmen bei der Investitionsfinanzie-

rung zu verzichten und den Schuldenstand bis zum 31.12.2010 auf 56,9 Mio. EUR abzubauen. Seit 

dem Haushaltsjahr 2011 waren zur Finanzierung der Investitionen vor allem im Bereich der Berufli-

chen Schulen, Kreiskliniken und Straßen Kreditaufnahmen erforderlich. Der  Kreistag hat mit der Ver-

abschiedung des Haushalts 2017 den Einstieg in den Abbau der absoluten Verschuldung beschlos-

sen. Mit der Verabschiedung des Haushalts 2020 wurde vom Kreistag beschlossen, dass zur Finan-

zierung von künftigen Bauinvestitionen der Kreiskliniken Reutlingen weitere Handlungsspielräume 
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geschaffen werden sollen (KT-Drucksachen Nrn. X-0101 bis X-0101/1). Die Verschuldung inkl. der 

Schulden der Kreiskliniken (inkl. Betriebsmittelkredite) betrug nach der Schuldenstatistik des Statisti-

schen Landesamts am 31.12.2019: 109,96 Mio. EUR oder 384 EUR/Einwohner. Die durchschnittliche 

Verschuldung der baden-württembergischen Landkreise lag bei 242 EUR/Einwohner. Nur sieben 

Landkreise in Baden-Württemberg haben nach dieser Statistik eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung 

als der Landkreis Reutlingen. Nach dem Finanzplan soll der Schuldenstand des Landkreises auf 

41,86 Mio. EUR abgebaut werden. Dadurch kann der Schuldendienst im Finanzplanungszeitraum von 

7,30 Mio. EUR in 2021 auf 6,85 Mio. EUR in 2024 (- 6,16 %) reduziert werden. 

 

Reutlingen, den 30.09.2020 

  

Wolfgang Klett 
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Summe Aufwendungen: 376.687.728 EUR

(VJ: 366.369.018 EUR)

Summe Erträge: 372.557.486 EUR*

(VJ: 366.369.018 EUR)

* Entnahme aus ordentlicher Ergebnisrücklage: 4.130.242 EUR

Kreisumlage
132,6 Mio. EUR

(VJ: 139,1 Mio. EUR)

FAG-Zuw eisungen
89,3 Mio. EUR

(VJ: 90,8 Mio. EUR)

Sonstige 
Transfererträge

8,1 Mio. EUR
(VJ: 8,2 Mio. EUR)

Gebühren und 
Bußgelder

22,0 Mio. EUR
(VJ: 21,2 Mio. EUR)

Erstattungen
37,0 Mio. EUR

(VJ: 37,5 Mio. EUR)

Grunderw erbsteuer
17,0 Mio. EUR

(VJ: 16,5 Mio. EUR)

Sonstige Erträge
66,6 Mio. EUR

(VJ: 53,0 Mio. EUR)

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Personalaufw endungen
61,1 Mio. EUR

(VJ: 60,5 Mio. EUR) 

Sozialaufw endungen
224,7 Mio. EUR

(VJ: 216,9 Mio. EUR)

Sonstige 
Transferaufwendungen

27,1 Mio. EUR
(VJ: 26,6 Mio. EUR)

Zinsen
1,0 Mio. EUR

(VJ: 1,3 Mio. EUR)

Abschreibungen
8,4 Mio. EUR

(VJ: 8,6 Mio. EUR)

Aufwendungen für 
Sach- und 

Dienstleistungen
25,4 Mio. EUR

(25,5 Mio. EUR)

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen

29,0 Mio. EUR
(VJ: 27,0 Mio. EUR)

Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen



 

 
Haushaltsplan 2021 

 

   

- 52 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Haushaltsplan 2021 

 

   

- 53 - 

 

 
 



 

 
Haushaltsplan 2021 

 

   

- 54 - 

 

Einwohner am 31.12.2019 1 (  3) Reutlingen  115 865  

2 (  1) Metzingen  22 069  

3 (  9) Pfullingen  18 657  

4 (13) Münsingen  14 392  

5 (11) Bad Urach  12 530  

6 (  4) Eningen  11 167  

7 (  7) Pliezhausen  9 725  

8 (  5) Dettingen  9 690  

9 (15) Lichtenstein  9 209  

10 (14) Sonnenbühl  7 171  

11 (  2) Trochtelfingen  6 354  

12 (20) Wannweil  5 357  

13 (  8) Walddorfhäslach  5 314  

14 (16) Engstingen  5 273  

15 (17) St. Johann  5 201  

16 (  6) Riederich  4 354  

17 (25) Römerstein  4 018  

18 (10) Hohenstein  3 655  

19 (12) Hülben  2 991  

20 (19) Grafenberg  2 714  

21 (21) Zwiefalten  2 249  

22 (18) Gomadingen  2 243  

23 (24) Hayingen  2 211  

24 (23) Grabenstetten  1 672  

25 (22) Pfronstetten  1 514  

26 (26) Mehrstetten  1 439  

Landkreis insgesamt  287 034  

am 31.12.2018  286 748  

am 31.12.2017  285 754  

LANDKREIS  REUTLINGEN   -   EINWOHNER

Der Landkreis Reutlingen liegt mit seiner Einwohnerzahl unter den 35 Landkreisen von

Baden-Württemberg an 10. Stelle (Zahl in Klammern ergibt die Reihenfolge nach der Steuerkraft je 

Einwohner).

Bei einer Fläche des Landkreises von 1.094 km² ergibt sich auf 31.12.2019 eine Bevölkerungs-

dichte von 263 Einwohner/km².
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Zuordnung der wesentlichen Sachkonten 
 

Zei le  Kontengruppe n  Konto  Beze ichnung  

1  Steuern und ä hnl iche  Abga ben  30110000  Grunds teuer  A  

  Kon tengruppe  30  30120000  Grunds teuer  B  

    30130000  Ge werbes teuer  

    30220000  Gemeindean te i l  Umsatzs teu er  

    30330000  Jagds teuer  

    

30521000  Le is tungen  des  Landes  zu r  Umsetzung  des  
4 .Gese tzes  f ü r  moderne  D iens t le i s tungen  am A r -
be i t smark t   

2  laufende Zuwe ndunge n (Zuweisunge n,  31110000  Sch lüsse lzu we isungen  v om Land  

  Zuwe ndungen und Umlage n)  31310000  Sons t ige  a l lg .  Zu we isungen  Land  

  Kon tenar ten  311 -315 ,  317 -3 19  31310010  Zu we isungen  Lan d  §11  (1 )  FAG (E in w. )  

    31310020  Zu we isungen  Lan d  §11  (3 )  FAG (V w.geb . )  

    31310025  Zu we isungen  Lan d  §11  (3 )  FAG (Buß - /Zwan gsge ld . )  

    31310030  Zu we isungen  Lan d  §11  (3 )  FAG (Verm.geb . )  

    31310040  Zu w.  Land  §11  (3 )  FAG (Ka t as te rgeb . )  

    31310050  Zu w.  Land  §11  (4 )  FAG (Son derbeh . )  

    31310060  Zu we isungen  Lan d  §11  (5 )  FAG (VRG)  

    
31410000  Zu we is .  l f d .  Zwecke  Land  

u .a .  Ausg le ichs le i s tungen  Bund  Grunds icherung  

    31410010  Zu w.  Land  §17  FAG (Sachkos tenbe i t räge)  

    31410020  Zu w.  Land  §18  (3 )  FAG (Sch ü le rbe fö rd . )  

    31410030  Zu w.  Land  §25  FAG (Verkeh rs las ten)  

    31410040  Zu we isungen  Lan d  §28  FAG (ÖPNV)  

    31410050  Zu we isungen  Lan d  §29  FAG (Ausb i ldung)  

    31410070  Zu we isungen  Lan d  §29c  FAG  

    31419000  L fd .  Zu w.  So z ia lh i l f e las ten  §21  FAG  

    31420000  Zu we is .  l f d .  Zwecke  Gem. /GV  

    31470000  Zu we is .  l f d .  Zwecke  p r i v .  Un te rnehmen  

    31510000  Zu we isung  Au fkommen Grunder werbs teuer  

    31611001  Au f l .  SoPo aus  Zu we isungen  Land  

    31821000  Kre isum lage  

    31829000  Zu we isung  nach  §  22  FAG ( S ta tus -quo-Ausg le ich )  

    

31911110  Le is tungsbe te i l i gung  fü r  d ie  Umsetzung  der  Grunds i -
cherung  fü r  A rbe i t ssuchende  

3  aufge l öste  Invest i t ionszuw endungen 
und  

316*  Er t räge  aus  der  Au f lösung  von  Sonderpos ten  

 I nvest i t ions bei t räge    

  Kon tenar t  316    

4  Sonst i ge  Transferer t räge  321*  Ersa tz v on  sozia len  Le is tun gen  außerha lb  v on  E i n -
r i ch tungen  

  Kon tengruppe  32  322*  Ersa tz v on  sozia len  E in r i ch tungen  in  E in r i ch tungen  

5  Gebühren und ähnl iche  Abgabe n  33110000  Ver wa l t ungsgebühren  

  Kon tengruppe  33  33210000  Benu t zungsgebühren  und  äh n l i che  En tge l t e  

    33219000  Er t rag  aus  Gebührenrücks te l lung  

6  Pr ivat recht l i che  Le is tungs entge l te  34110000  M ie ten  und  Pach ten  

  Kon tenar ten  341 -346  34210000  Er t räge  aus  Verkau f  

    34610000  Sons t ige  p r i v at rech t l .  Le is tungsen tge l t e  

7  Koste nersta t t ungen und  34800000  Ers ta t t ungen  v om Bund  

  Koste numla gen  34810000  Ers ta t t ungen  v om Land  

  Kon tenar t  348  34820000  Ers ta t t ungen  v on  Gemeinden  und  GV  

  
 

34840000  Ers ta t t ungen  v on  Sozia lv e rs i cherungen  

  
 

34850000  Ers ta t t ungen  v on  ve rbundenen  Unte rnehmen  

  
 

34860000  Ers ta t t ungen  v on  sons t .  ö f f en t l .  Sonder rechnungen  

  
 

34870000  Ers ta t t ungen  v on  p r iv aten  Un te rnehmen  

    34880000  Ers ta t t ungen  v on  übr igen  Bere ichen  

8  Finanzer t räge  36120000  Z inser t rag  v on  Gemeinden  und  GV  

  Kon tengruppe  36  36170000  Z inser t rag  v on  Kred i t i ns t i t u ten  

    

36510000  Er t räge  aus  Ge winn an te i len  aus  v e rbundenen  Unte r -
nehmen und  Be te i l i gungen  

9  Akt iv ier te  E igenle is tunge n  37110000  Ak t iv ie r t e  E igen le is tungen  

  Kon tengruppe  37      

10  Sonst i ge  orde nt l i che  Er t räge  35620000  Säumniszusch läge ,  Mahngeb .  u .  ähn l .  Neben fo rd ung .  

  Kon tengruppe  35  35910000  Andere  sons t ige  o rden t l i che  Er t räge  
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Zei le  Kontengruppe n  Konto  Beze ichnung  

12  Personalaufw endunge n  40110000  Diens tau f wendungen  fü r  Bea mte  

  Kon tengruppe  40  40120000  Diens tau f wendungen  fü r  Beschä f t i g te  

   40210000  Be i t räge  Versorgungskasse  Beamte  

   40220000  Be i t räge  Versorgungskasse  Beschä f t i g te  

   40310000  So zia lv e rs i cherungsbe i t räge  Beamte  

   40320000  So zia lv e rs i cherungsbe i t räge  Beschä f t i g te  

    40410000  Be ih i l f en ,  Un te rs tü t zu ngs l .  Bed iens te te  

13  Versorgungsa ufwe ndungen  41410000  Be ih i l f en ,  Un te rs tü t zu ngen  Vers .empfäng .  

  Kon tengruppe  41      

14  Aufwe ndungen f ür  Sach -  und  42110000  Unte rha l t ung  der  Grunds tücke  und  bau l i chen  An lagen  

  Dienst le is tunge n  42120000  Unte rh .  des  sons t .  unbe weg l .  Vermögens  

  Kon tengruppe  42  42210000  Unte rh .  des  be weg l .  Vermögens  

  
 

42220000  Er werb  v on  GVG 

  
 

42310000  M ie ten  und  Pach ten  

  
 

42320000  Leas ing  

  
 

42410000  Au f wan d  fü r  Energ ie  

  
 

42410010  Au f wan d  fü r  S t rom 

  
 

42410020  Au f wan d  fü r  He i zun g  und  W arm wasser  

  
 

42420000  Au f wan d  fü r  W asserversorgung  

  
 

42430000  Au f wan d  fü r  Ab fa l lbese i t i gungen  

  
 

42440000  Au f wan d  fü r  Ab wasserbese i t i gung  

  
 

42450000  Au f wan d  fü r  Gebäudere in igu ng  

  
 

42460000  Au f wan d  fü r  gebäudebe zo ge ne  Vers icherungen  

  
 

42470000  Au f wan d  fü r  gebäudebe zo ge ne  S teuern  

  
 

42490000  Sons t .Be wi r t sch .Grunds t .u .  bau l .  An lagen  

  
 

42510000  Ha l t ung  v on  Fahrze ugen  

  
 

42610000  Diens t -  und  Schu tzk le idu ng  

  
 

42620000  Aus -  u .  For tb i l dung ,  Umschulung  

  
 

42690000  Sons t ige  bes .  Au fwendu nge n  f .Beschä f t .  

  
 

42710000  Besondere  Ver wa l t ungs -  und  Be t r iebsau f w.  

  
 

42720000  Au f wen dungen  fü r  EDV  

  
 

42740000  Au f wan d  fü r  Lehr -  und  Un te r r i ch t sm i t t e l  

  
 

42750000  Au f wan d  fü r  Le rnm i t t e l  

  
 

42760000  Besondere  schu l i sche  Au fwe ndungen  

  
 

42790000  Sons t ige  Au f wendung en  Sach le is tungen  

    42810040  S t reugu t  W in te rd iens t  

15  P lanmäßige  Absc hre ibunge n  471*  Abschre ibungen  

  Kon tengruppe  47      

16  Zinsen und ähnl iche  Aufwe ndungen  45160000  Z insau f wendunge n  an  ö f f .  SR  

  Kon tengruppe  45  45170000  Z insau f wendunge n  an  Kred i t i ns t i t u te  

17  Transferau fwendunge n  43110000  Zu we isungen  an  das  Land  

  Kon tengruppe  43  43120000  Zu we isungen  an  Gemeinden  (GV)  

  
 

43130000  Zu we isungen  an  Zweckv erbände  u .dg l .  

  
 

43150000  Zuschüsse  an  v e rbundene  Unte rnehmen  

  
 

43160000  Zuschüsse  an  sons t ige  ö f f .  Sonder r .  

  
 

43170000  Zuschüsse  an  p r iv a te Un te rnehmen  

  
 

43180000  Zuschüsse  an  übr ige  Bere iche  

  
 

433*  So zia l t rans fe rau f wend ungen  

  
 

43520000  A l lgeme ine  Zu we isungen  an  Gemeinden  (GV)  

  
 

43710000  A l lgeme ine  Umlagen  an  das  Land  

    43720001  Umlage  an  den  KVJS BW  

18  Sonst i ge  orde nt l i che  Aufw endungen  44110000  Sons t ige  Persona l -  und  Versorgungsau f w.  

  Kon tengruppe  44  44210000  Au f w.  f .  eh renamt l . u .  sons t .Tä t igke i t  

  44220000  Ver fügungsmi t t e l  Landra t  (§13  GemHVO)  

    44294000  Rech ts -  und  Bera tungskosten  

    44295000  Au f wen dungen  fü r  Schü le rbe fö rderung  

    44297000  M i tg l i edsbe i t räge  

    44310000  Geschä f tsau f wendunge n  

    44430000  Vers icherungen  

    44440000  Au f wen dungen  fü r  Schadens fä l le  

    44500000  Ers ta t t ungen  an  den  Bund 

    44510000  Ers ta t t ungen  an  das  Land  

    44510200  Ers ta t t ungen  f .  Persona l  an  Land  (VRG)  

    44520000  Ers ta t t ungen  an  Gemeinden  (GV)  

    44530000  Ers ta t t ungen  an  Zweckv erbände  u .  de rg l .  
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Zei le  Kontengruppe n  Konto  Beze ichnung  

18  Sonst i ge  orde nt l i che  Aufw endungen  44560000  Ers ta t t ungen  an  sons t ige  ö f fen t l .  Sonder rechnungen  

  Kon tengruppe  44  44570000  Ers ta t t ungen  an  p r iv a te  Un te rnehmen  

    44570200  Ers ta t t ungen  f .  Persona l  an  p r i v a te  Un te rnehmen  

    44580000  Ers ta t t ungen  an  übr ige  Bere iche  

    

44611110  Le is tungsbe te i l i gung  fü r  d ie  Umsetzung  der  Grunds i -
cherung  fü r  A rbe i t ssuchende  

    44990000  G loba le r  M inderau f wand  
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